
V o r w o r t 

Das vorl iegende Buch, über dessen Absicht und An lage die E in le i -
tung Auskunft gibt, wendet s ich an al le, die s ich um eine Klärung der 
Grundfragen von Recht, Staat und Polit ik bemühen und dabei einige 
Mühe nicht scheuen. A ls Lese r möchte ich mir vor al lem fortgeschrit-
tene Studenten wünschen. Lehrbücher der Rech ts - und Staatsphi lo-
sophie kann es nicht geben, wohl aber kann man in die Probleme 
einführen. Dies möchte ich versuchen. Da aber die wesent l ichen Pro -
bleme kontrovers s ind, ist meine Darstel lung zugleich ein Beitrag zur 
Diskussion unter den Fachgenossen , die sich freil ich auf versch ie-
dene Spar ten vertei len. 

Einige Grundgedanken habe ich seit v ie len J a h r e n in kleineren 
Arbeiten skizziert , wesha lb ich zuwei len darauf zurückgreife, mich 
aber um eingehendere und präzisere Begründungen bemühe, v ie l -
leicht nicht immer mit Er fo lg ; auch habe ich da und dort die Akzente 
anders gesetzt. Ich verwe ise vor al lem auf folgende Veröffent l ichun-
gen: Der Wertplural ismus unserer Zeit a ls phi losophisches Problem, 
A R S P XL I I I (1956), 305 ff. und 507 ff.; Das Problem des Naturrechts 
heute, Ztschr. d. bernischen Jur is tenvere ins , 92 (1956), 161 ff.; jetzt 
auch in: Werner Maihofer (Hrsg.) , Naturrecht oder Rechtsposi t iv is-
mus? , 1962; Beiträge »Einzelmensch und Gesellschaft« und »Der 
Staat«, in: F. E . Lehmann (Hrsg.) , Gesta l tungen soz ia len Lebens bei 
T ier und Mensch, 1958; Der Mensch a ls pol i t isches Wesen (Phi loso-
phisch-anthropologische Grundlagen einer Phi losophie der Poli t ik), 
in: Ulrich Klug (Hrsg.) , Phi losophie und Recht - Festschri f t für C . A. 
Emge, 1960; Der Mensch a ls pol i t isches Wesen (Gegenwar ts -
aspekte) , Der Staat , 2 (1963), 25 ff.; Aspek te der Emanzipat ion des 
Menschen, A R S P LH (1966), 1 ff. A l s Privatdozent an der phi loso-
phisch-historischen Fakultät der Universität Be rn habe ich in den 
fünfziger Jah ren mehrfach Grundl in ien einer systemat ischen Rech ts -
und Staatsphi losophie vorgetragen. Die Veröffent l ichung einer längst 
geplanten Gesamtdarste l lung mußte ich wegen einer langjähr igen 
Tät igkeit in der eidgenössischen Bundesverwal tung immer wieder 
zurückstel len. Ers t meine Berufung an die Hochschule für Ve rwa l -
tungswissenschaf ten Speyer schuf günst igere Voraussetzungen. 

Ich habe die angenehme Pflicht, dem Lande Rhein land-Pfa lz mei-
nen verbindl ichen Dank dafür auszusprechen, daß ich im Sommer-
semester 1968 zur Ausarbei tung d ieses Buches von meinen Lehrver-
pflichtungen befreit worden bin. Auch bin ich dankbar für viele 
Anregungen, die ich im Kre ise von Kol legen und Mitarbeitern der 



Hochschule empfangen habe. Für wertvol le Hinweise, die Mitwirkung 
bei der Bezugnahme auf die Literatur und die Rechtsprechung sowie 
für die Erste l lung des Sachreg is te rs danke ich meinem Assis tenten, 
Herrn A s s e s s o r Peter -Bernd Lüdtke. Die Entwürfe und das druckfer-
tige Manuskript hat meine Sekretär in, Fräulein Renate Jochem, in 
vortreffl icher We ise betreut; ihr möchte ich auch an dieser Stel le 
danken. Schließlich gedenke ich dankbar der fruchtbaren Diskuss io-
nen mit den Speyere r Referendaren in den vergangenen Semestern . 

E m e n (Wal l is) , im Herbst 1968 Hans Ryffel 



Meine »Grundprobleme der Rechts - und Staatsphi losophie« erörtern 
al lgemeine Fragen, die in den E inze lw issenschaf ten von Recht, Staat 
und Politik, wie insbesondere Rechtsdogmatik, Rechtssozio logie, 
Pol i t ikwissenschaft und polit ischer Sozio logie, zu kurz kommen und 
doch das Gemeinsame und Durchgehende ihrer Gegenstände a u s -
machen. D ieses Geme insame und Durchgehende möchte ich in 
einem weiteren und grundsätzl ichen, freil ich unübl ichen S inn a ls das 
»Politische« bezeichnen, wesha lb meine »Grundprobleme« auch 
»Philosophie des Polit ischen« heißen könnten. »Recht« und »Staat« 
treten aber a ls besonders prägnante, auch und gerade für unsere 
Zeit kennzeichnende Erscheinungsformen des »Polit ischen« hervor. 
Ich spreche deshalb von »Rechts- und Staats«phi losophie; abge-
sehen davon, daß auf die in den Ausdrücken »Recht« und »Staat« 
ankl ingende Frage nach dem Richtigen besonderes Gewicht zu legen 
ist, während die Rede vom »Polit ischen« der Sache nach gewiß auch 
Normatives meint, gerade heute aber das Fakt ische in den Vorder-
grund rückt. Wichtiger a ls die terminologischen Fest legungen ist j e -
doch der damit gemeinte Sachverhal t . Mit dem weitgefaßten A u s -
druck des »Politischen« möchte ich die Gemeinsamkei t des G e g e n -
standes, dem sich die hier in Betracht fal lenden Diszipl inen zuwen-
den, ausdrücklich und entschieden betonen. In der Auffächerung der 
Diszipl inen kommt uns d ieses Geme insame abhanden. 

Die hier erörterten al lgemeinen Fragen s ind phi losophischer Na-
tur, w a s in einer noch vorläuf igen We ise erläutert se i . Man kann be-
stimmte Fragen aus zwei Gründen a ls phi losophische bezeichnen. 

In einer mehr formalen und wissenschaf tsorganisator ischen Hin-
sicht kann man darauf abstel len, ob bestimmte methodisch und sy-
stematisch zu erör ternde Fragen T h e m a einer Einzeld isz ip l in gewor-
den s ind. Die Phi losophie ist so heute in mancher Hinsicht eine R e s i -
dualdiszipl in, insofern s ie sich der methodischen und systemat ischen 
Erörterung von Problemen zuwendet, deren Bearbei tung in keiner 
besonderen Diszipl in Gesta l t gewonnen hat. E s ist deshalb nicht a u s -
gesch lossen, daß bestimmte heute noch im Umkre is der Phi losophie 
betr iebene Untersuchungen, z. B . al lgemein-anthropologischer Art, 
später ausgegl iedert werden und eine besondere Diszipl in (z. B. 
theoret ische al lgemeine Anthropologie) ausmachen. Fas t al le E inze l -
wissenschaf ten sind einmal im Umkre is der Phi losophie betrieben 
und z. T . erst verhältnismäßig spät verselbständigt worden. 

Doch ist die Ta tsache , daß die Behandlung bestimmter Probleme 
bis heute nicht zu besonderen Diszipl inen geführt hat, kein Zufal l . E s 
gibt Fragen, die ihrer Natur nach den Rahmen der Einzeld isz ip l inen 
sprengen und nicht im üblichen S inne wissenschaft l ich behandelt 
werden können. E s sind dies die auf letzte Gründe abzie lenden F r a -



gen, wie s ie der Platonische Sokra tes stellte. Wiederum ist die ter-
minologische Fest legung nebensächl ich; es kommt auf die Natur der 
Fragen an . In unserem Bere ich stel len sich Fragen ein, die im R a h -
men der einschlägigen Diszipl inen nicht T h e m a werden und es auch 
nicht werden können, so sehr s ie stets gegenwärt ig sind und be-
stimmte Antworten auf d iese Fragen gar vorausgesetzt werden. E s 
s ind Fragen, die sich durch ihre Al lgemeinheit und ihren grundlegen-
den Charak te r ausze ichnen. Die genannten Diszipl inen machen be-
stimmte Aspekte des Pol i t ischen und im besonderen des Rechts und 
des Staa tes zu ihrem Thema , nicht aber das Pol i t ische selbst oder 
das Recht und den Staat a ls so lche. Die Rechtswissenschaf t z. B . be-
faßt sich mit dem posit iven Recht e ines S taa tes , und die Politik-
wissenschaf t , w ie s ie heute betr ieben wird, untersucht vor al lem 
Kräfte und P r o z e s s e innerhalb des »polit ischen Systems« eines be-
st immten S taa tes . Wir können auch s a g e n : die E inzelwissenschaf ten 
befassen s ich nicht mit dem Wesen des Pol i t ischen oder dem Wesen 
von Recht und Staat (wobei mit dem Terminus »Wesen« nicht etwa 
der metaphysische oder spekulat ive Charakter unserer Sachverhal te 
zum Ausdruck gebracht werden sol l ) . 

Sofern die hier untersuchten al lgemeinen Fragen phi losophische 
im eben angedeuteten zwei ten S inne s ind, spreche ich von Rechts-
und Staats»phi losophie« oder von einer »Philosophie« des Polit i-
schen. Dagegen verwende ich nicht den Ausdruck »Theorie« oder 
»Lehre«, womit vielfach der Unterschied zur vermeintl ich unwissen-
schaft l ichen, spekulat iven oder gar subjekt iven Phi losophie betont 
werden sol l (vgl. z . B . Hans K e l s e ns »Reine Rechtslehre« oder 
Arnold Brechts »Pollt ische Theorie«). Ich möchte gerade und vor 
al lem diejenigen Fragen untersuchen, die schon herkömmlicher-
we ise im Umkre is der Phi losophie behandelt worden sind und auch 
heute nicht den E inze lw issenschaf ten zufal len. E s gibt eine lange 
und immer noch fruchtbare Tradit ion der Phi losophie des Poli t ischen 
seit der Ant ike bis in die Gegenwar t . Dabei gehe ich al lerdings davon 
aus , daß phi losophische Erörterungen mit einsichtigen, objektiven, 
intersubjektiv auswe isbaren Gründen zu arbeiten vermögen. Davon 
werden wir uns an Ort und Ste l le Rechenschaf t zu geben haben. 

Da ohne ausre ichende Bedachtnahme auf das Gemeinsame der 
hier in Rede stehenden Diszipl inen d iese selbst und vor al lem ihr 
gegensei t iges Verhältnis nicht voll begriffen werden können, scheint 
mir e ine Rechts - und Staatsphi losophie bzw. Phi losophie des Pol i -
t ischen im hier vers tandenen S inn für d iese Diszipl inen selbst uner-
läßlich, wovon m. E . zu wenig Notiz genommen wird. In d iesem Sinne 
stel len meine »Grundprobleme« eine phi losophische Einführung in 
die Diszipl inen von Recht, Staat und Polit ik dar. Dabei ist al lerdings 



von entscheidender Bedeutung, daß das Verhältnis von Phi losophie 
und Wissenschaft angemessen bestimmt wird. Die Phi losophie kann 
nicht den Anspruch erheben, die E inze lwissenschaf ten , die s ich von 
ihr gelöst haben, nachträglich zu gängeln. Die Wissenschaf ten be-
arbeiten ihre Sachprobleme selbständig, ohne daß sich die Phi loso-
phie einzumischen hätte. Andererse i ts führen die von der Phi loso-
phie abgelösten Wissenschaf ten ihrersei ts zu den Frageste l lungen, 
die wir a ls phi losophische im skizz ier ten S inne ansprechen und die 
nunmehr im Rahmen der Phi losophie e igens auszuarbei ten s ind. 
Dies bedeutet aber heute nicht so sehr e ine str ikte sog. fachl iche 
Arbeitsteilung a ls v ielmehr die Unterscheidung verschiedener F r a -
genkreise. S o stel len wir denn fest, daß heute die E inze lw issen-
schaftler die aus der e inzelwissenschaf t l ichen Problematik sich er-
gebenden phi losophischen Fragen selber angehen, während sich die 
Fachphi losophie damit wenig befaßt. Auch kann der Fachphi losoph 
heute, angesichts der Verselbständigung und Auffächerung der E i n -
ze lwissenschaf ten, nicht mehr auf e igene Faust phi losophieren, s o n -
dern muß se inerse i ts mit den E inze lwissenschaf ten zusammenarbe i -
ten. 

Wir können d iesen auffal lenden, für die heutige wissenschaf t l iche 
und phi losophische Lage kennzeichnenden Tatbestand in al len Wis -
senschaften, von den exakten Wissenschaf ten , der Mathematik und 
Physik, bis hin zu den Soz ia lw issenschaf ten und den Diszipl inen von 
Recht, Staat und Politik beobachten. Be i den letztgenannten W i s s e n -
schaften kommt hinzu, daß der der Wissenschaf t innewohnende 
Zwang, zu phi losophischen Frageste l lungen wei terzuschrei ten, be-
sonders ausgeprägt ist. Der Naturwissenschaft ler wird zwar auch zur 
Frage gedrängt, w a s die »Natur« sei - wobei es sich ergibt, daß al le 
Wissenschaf ten immer nur Aspekte des Naturwirkl ichen zu er fassen 
vermögen - , aber er kann se ine Wissenschaf t auch ohne die Beant -
wortung dieser Frage betreiben. Und wenn der Naturwissenschaft ler 
etwa der Meinung sein sol l te, mit se iner Wissenschaf t die Natur s e l -
ber zu erkennen, so ist auch dies nicht von verderbl ichem Einfluß auf 
die Naturwissenschaft selbst , wiewohl er in d iesem Fal l eine ab-
wegige Phi losophie entwickelt. Dagegen kann der Wissenschaf t ler 
im Bereich von Recht, Staat und Polit ik auf die Frage nach dem 
Wesen se ines Gegenstandes nicht verzichten. Und eine fa lsche Ant-
wort auf d iese Grundfrage, die auch unbewußt und st i l lschweigend 
durch bestimmte einzelwissenschaf t l iche Dogmen erteilt werden 
kann, verfälscht die Wissenschaf t selbst . Darüber hinaus wird auch 
noch die P rax is verfälscht, w a s besonders schwer wiegt. Die Gefahr 
einer solchen Verfälschung ist, w ie wir t röst l icherweise feststel len, 
zum Glück gerade dann am geringsten, wenn der E inze lw issen -



schaft ler naiv verfährt ; hier scheint ihn der immanente S inn der P r a -
x i s , der se ine Wissenschaf t letztlich dient, auf der richtigen Spur zu 
halten. Deshalb müßte man sich l ieber phi losophisch naive Praktil<er 
a ls schlechte Phi losophen auf den Richterstühlen sowie in den Ver-
waltungen und Regierungen wünschen. Doch ist das Fortschreiten zu 
den phi losophischen Problemen unausweichl ich. »Es ist eine herr-
l iche Sache um die Unschuld, nur ist es auch wiederum sehr schl imm, 
daß s ie sich nicht wohl bewahren läßt und leicht verführt wird« (Kant) . 
S o ist auf die Unschuld einer naiv verfahrenden Wissenschaf t auf die 
Dauer kein Verlaß. E inmal tritt die Versuchung der Phi losophie her-
an , und dann ist die Verführung unausweichl ich, denn die Phi loso-
phie ist e ine noch herr l ichere S a c h e a ls die Unschuld. Der Übergang 
zur Phi losophie ist heute vol lends unvermeidl ich, wei l die überliefer-
ten f raglosen Vorstel lungen und Oberzeugungen aufgelöst werden 
und al lenthalben die kri t ische Ref lexion eindringt. Die normativen 
Aspekte des Gegens tandes , des »Polit ischen«, lassen sich nur um 
den Pre is der Verkürzung, j a Verkümmerung der Probleme ausscha l -
ten. Werden s ie aber erkannt, so ist die F rage nach der prakt ischen 
Richtigkeit überhaupt (meist unter Ti te ln w ie »Gerechtigkeit«, 
»Rechtsidee«, »Naturrecht«) und ihren Kri ter ien unvermeidl ich. 

Dem angedeuteten Verhältnis von Phi losophie und Wissenschaf t 
sol l in unseren »Grundproblemen« Rechnung getragen werden. Ich 
möchte zu zeigen versuchen, daß die Wissenschaf ten von Recht, 
S taat und Polit ik unweigerl ich zu phi losophischen Fragen hinführen. 
Dies ergibt s ich vor al lem aus der methodischen Bes innung dieser 
Wissenschaf ten. Die kontroversen Fragen der Methodenlehre laufen 
nämlich al le auf die Grundfrage h inaus, w a s das »Politische«, das 
»Recht« und der »Staat« eigentl ich se ien. D ieses Grundproblem der 
k lass ischen Phi losophie des Pol i t ischen ist heute noch so aktuell wie 
bei Plate und Ar istoteles, so sehr s ich die Antworten radikal gewan-
delt haben. 

Da unsere Wissenschaf ten von Recht, Staat und Polit ik a ls prak-
t ische Diszipl inen den Menschen unmittelbar betreffen, s ind auch die 
aus der P rax i s aufsteigenden phi losophischen Fragen mit einzube-
z iehen. Die phi losophischen Fragen ergeben sich nicht nur aus den 
Problemen der Wissenschaf ten, sondern ebenfal ls aus den Aufgaben 
und Nöten der P rax i s . D iese waren für die k lass ische Phi losophie 
stets der eigentl iche Antr ieb. Auch d ies ist darzutun, denn vielleicht 
wird hier die phi losophische Frage noch radikaler gestellt. Der Bür-
ger hat eher Anlaß, die Fragen nach der wahrhaften Verbindlichkeit 
der ihm auferlegten Ordnung und nach dem Recht oder gar der 
Pflicht zum Widerstand aufzuwerfen a ls der Wissenschaft ler , der in 
den jur ist ischen und polit ischen Diszipl inen nicht sel ten w i ssen -



schaftl icher Sachwal ter der herrschenden Mächte und Ordnungen 
ist. In der heutigen Zeit, die durch bewegte K lagen über angebl iche 
Staatshypertrophie und einen auffal lenden Zug zum Apol i t ischen und 
selbst zum Anarchischen gekennzeichnet ist, scheint die Bes innung 
auf das Wesen des Pol i t ischen besonders dringlich. Denn e s kann 
keinem Zweifel unterl iegen, daß die rechtl ich-staatl iche Ordnung in 
Zukunft trotz al ler Demokrat is ierung und Zuwendung zu kooperat i-
ven Formen der gemeinschaft l ichen Daseinsbewält igung, die an die 
Stel le einseit iger Herrschaft treten, immer bedeutsamer wird. Die 
Rechtsordnung für sich al lein kann viel leicht unter dem Bl ickwinkel 
des Privaten gesehen werden, nicht aber der Staat . Daß der heutige 
Mensch, vornehmlich in Deutschland, nach dem Bankrot t des S t a a -
tes, in den die große ideal ist ische Staatsphi losophie, schuldig und 
unschuldig zugleich, mit e inbezogen wurde, dem Staat und einer 
phi losophischen Lehre vom Staat feindlich oder doch mit gemischten 
Gefühlen gegenübersteht, ist verständl ich. Dadurch könnte aber die 
Einsicht ver lorengehen, daß der heutige Staat a ls der berufene G a -
rant der Rechtsordnung d iese nicht nur am gründl ichsten pervert ie-
ren und die Freiheit des einzelnen zerstören kann, sondern daß er 
allein die Rechtsordnung und die Freiheit zu wahren vermag. Dies 
gilt auch und gerade dann, wenn wir im Staat weder ein Herrschaf ts-
instrument bestimmter Gruppen und K lasse n oder eine w ie immer 
aufgefaßte überindividuel le Wirkl ichkeit erbl icken, sondern eine Ord-
nungsmacht, die schlicht der Einr ichtung und Entfaltung d es Dase ins 
der einzelnen dient. 

Sowei t die phi losophischen Fragen von den Problemen der Wis -
senschaften und den Nöten der P rax i s her zu formulieren s ind, dir i-
giert die Phi losophie weder die Wissenschaf t noch die P r a x i s ; denn 
es gibt keine von der Wissenschaf t und Prax i s unabhängige Phi lo-
sophie. Andererse i ts verwandeln s ich Wissenschaf t und P rax i s im 
Vollzug der phi losophischen Bes innung und in der Ausarbei tung phi-
losophischer Antworten. E s wäre deshalb auch ungenau und mißver-
ständl ich, wenn wir sagen wol l ten, daß die Phi losophie auf die W is -
senschaft und Prax is zurückwirke. Im Grunde s ind e s die W i s s e n -
schaft und die Prax is selbst , die in der vol lständigen Verarbei tung 
ihrer Probleme und ihrer Nöte zur phi losophischen Bes innung ge-
langt s ind. In d ieser Bes innung entfernen s ich Wissenschaf t und P r a -
x is von ihrem ursprüngl ichen Bere ich , d ies aber nur, um sich ihm 
wieder zu nähern und die Probleme und Nöte neu aufzugreifen. 

Die offenen Kontroversen der Wissenschaf t , die in den E inze ld is -
ziplinen immer wieder auftauchen und in disparaten oder gegensätz-
lichen methodologischen Posi t ionen, e twa in der jur is t ischen Aus le -
gungslehre oder in der Diskuss ion über die »Werte« und das »Natur-



recht«, ausdrückl ich formuliert werden, können nur Im Lichte der 
phi losophischen Bes innung beigelegt werden, sofern eine Bei legung 
grundsätzl ich überhaupt mögl ich ist. Ebenso verspricht ein Rück-
gang auf die phi losophischen Grundfragen am ehesten eine Über-
windung der Nöte der P rax is . Und soweit die phi losophische Bes in -
nung weder wissenschaf t l iche Kontroversen beizulegen noch prak-
t ische Nöte zu beheben vermag, kann s ie doch die Gründe solchen 
Mißl ingens aufdecken. S i e wirft Licht auf den Gesamtbestand der 
Probleme und ihren Zusammenhang und scheidet Ech tes und bloßen 
Sche in . Frei l ich, der Mensch gerät in der Phi losophie oft auf Abwege. 
Ob man in der phi losophischen Radika l is ierung und Beantwortung 
der aus Wissenschaf t und P rax i s aufsteigenden Fragen (mit Kant zu 
reden) grübler isch ist und in Fratzen gerät oder verwegen nach zu 
großen Gegenständen hascht und Luftschlösser baut, erweist al lein 
die Arbeit an den Sachprob lemen. Mir scheint, an den richtig aufge-
faßten phi losophischen Fragen hängt der Erns t unseres Dase ins , und 
zwar neuerdings die bare Ex is tenz nicht nur e inzelner Staaten, son -
dern der Menschhei t im ganzen. 

Die hier vorgelegte Rech ts - und Staatsphi losophie ist systematisch 
konzipiert. Dabei ergibt s ich die heute immer noch oft übersehene 
enge Verbindung von Recht und Staat , d iesen beiden besonders 
prägnanten Erscheinungsformen des Pol i t ischen. Die verschiedenen 
Diszipl inen, die sich mit Recht, S taa t und Polit ik befassen, stehen in 
einer auffal lenden Absonderung und Beziehungslosigkei t . Dies gilt 
vor al lem für die E inze l Wissenschaf ten; Rechtswissenschaf t und 
Rechtssozio logie, Pol i t ikwissenschaf t und polit ische Soziologie ste-
hen meist recht unverbunden und ungeklärt nebeneinander. Rechts-
phi losophie wird nicht sel ten ohne Bedachtnahme auf den Staat be-
tr ieben, und die Staats lehre und Staatsphi losophie, soweit es das 
überhaupt noch gibt, k lammern das Recht aus . Schließlich bleibt es 
vielfach unklar, in welchem S inne hier von »Philosophie« und dort 
von »al lgemeiner Lehre« oder »Theorie« die Rede ist. Meine syste-
mat ischen Grundgedanken könnte man a ls phi losophisch-anthropo-
logische charakter is ieren, in denen Recht, Staat und Politik in erster 
Lin ie und in dezidierter We ise a ls menschl iche Verhaltenswirkl ichkeit 
aufgefaßt werden. Ich spreche deshalb im Untertitel von »Philosophi-
scher Anthropologie des Polit ischen«. Doch se i der Lese r freundlich 
e ingeladen, den Autor nicht vor der Kenntn isnahme der Unter-
suchung abzustempeln ; denn die Versuche im Felde sog. philosophi-
scher Anthropologie s ind mannigfalt ig und nicht selten mit unver-
bindlicher, schlechter Spekulat ion verbunden, von der ich mich ge-
rade f re izumachen bemühe, ohne die Phi losophie selbst über Bord 
gehen zu l assen . Ich glaube, daß heute sowohl die E inze lw issen-



schatten a ls auch die Phi losophie auf e ine phi losophische Anthro-
pologie hinführen und daß gerade Recht, Staat und Polit ik von da 
aus möglichst exakt und zudem im erforderl ichen wei teren Z u s a m -
menhang erfaßt werden können. Dabei knüpfe ich an gegenwärt ige 
phi losophisch-anthropologische Forschungen an und versuche s ie so 
weiterzuentwickeln, daß s ie für den Bere ich der P rax i s , insbeson-
dere die polit ische Sphäre, fruchtbar werden können. Wir f ragen 
nach dem strukturel len Ort des Pol i t ischen und damit von Recht und 
Staat im Ganzen der menschl ichen Wirkl ichkeit. Mir scheint, daß eine 
anthropologische Begründung der Rech ts - und Staatsphi losophie 
nicht nur durch den Stand der einschlägigen E inze lw issenschaf ten 
und der Phi losophie nahegelegt wi rd , sondern es überdies al lein 
erlaubt, die phi losophischen Fragen e inersei ts unverkürzt zu formu-
lieren und zu übernehmen und andererse i ts unverbindl iche S p e k u -
lation in ihrer Bearbei tung zu vermeiden. 

E s wäre heute an der Zeit, daß das nachgerade peinl iche S c h i s ma 
zwischen den vorherrschenden Strömungen in der angloamer ikani -
schen und skandinav ischen Phi losophie und den kontinental-euro-
päischen, insbesondere deutschen phi losophischen Richtungen 
überwunden wird. Ansätze hierzu f inden s ich al lenthalben, nament-
lich auch im Bereich einer Phi losophie der Politik. Die sog . empir i -
sche oder unmetaphysische Theor ie , wie s ie s ich vornehmlich in neu-
posit ivistischen und sprachanalyt ischen Bemühungen zeigt, ist aus 
ihrer heute noch bestehenden Voreingenommenheit zu lösen. D iese 
Voreingenommenheit zeigt s ich insbesondere dar in, daß best immte 
Fragen a ls angeblich unwissenschaft l ich und s innlos abgelehnt wer-
den, so z. B. die F rage nach der grundlegenden Struktur mensch-
licher Wirkl ichkeit und dann im besonderen des Rechts und des S t a a -
tes, oder die Frage nach einem absolut Richt igen oder auch schon 
nach dem Richtigen überhaupt. Andererse i ts ist die auch heute noch 
in der europäischen Phi losophie anzutreffende metaphysische B e -
trachtungsweise, welche die von den empir ischen Richtungen ver-
nachlässigten Tatbestände gerade in den Mittelpunkt stellt, von ihren 
spekulat iven Obergriffen zu reinigen. Dabei sol len die von den empi-
r ischen Richtungen übersehenen Probleme nicht unterschlagen wer-
den, w a s in bezug auf die normative Problemat ik von besonderer 
Wichtigkeit ist, in deren Rahmen sich so e twas w ie die F rage nach 
dem absolut Richtigen aufdrängt. Mein Versuch möchte im Bere ich 
der Rechts- und Staatsphi losophie der Absicht nach entsch lossen 
den Weg der Überwindung des angedeuteten Sch i smas in der 
gegenwärt igen Phi losophie beschrei ten. Mir scheint, daß d ies von 
der Sache se lbst gefordert wird und daß nur auf d iesem Weg ein 
wirkl icher Ert rag phi losophischer Untersuchungen zu erwarten ist. 



Meine »Grundprobleme« geben e ine Gesamtor ient ierung und be-
si tzen insofern e inführenden Charakter . Doch gibt e s heute keine 
anerkannte, j a nicht einmal e ine tatsächlich vorherrschende Rich-
tung in der Rech ts - und Staatsphi losophie. Deshalb existiert auch 
kein fester Kanon von Lehrstücken. Man muß den Mut derer, die in 
unserem Bere ich ein »Lehrbuch« üblichen St i ls schreiben, in eben 
dem Maße bewundern, in dem man die Sach e selbst zu verwerfen 
hat. Lehrbücher können höchstens eine histor ische Darstel lung und 
or ient ierende Übersichten über die versch iedenen Posit ionen ver-
mitteln, obwohl auch d ies ohne systemat ische Gesichtspunkte nicht 
wohl angängig ist. E ine Gesamtdarste l lung, wie s ie hier versucht 
wi rd, kann deshalb nur in die kontroversen Probleme einführen und 
Lösungsvorschläge unterbreiten. Auf die k lass ische Phi losophie der 
Polit ik und zeitgenössische Strömungen ist jewei ls im gegebenen 
systemat ischen Zusammenhang Bezug zu nehmen. Ich möchte mir 
R o u s s e a u s Sa tz zu eigen machen : »Les hommes s e n s e s doivent 
regarder l 'histoire comme un t issu de fables dont la morale est tres 
appropriee au coeur humain.« Be i d ieser Sach lage ist meine Dar-
stel lung zugleich ein Diskuss ionsbei t rag zu der unter den Fachleuten 
in Gang befindlichen Ause inandersetzung. 

D ies ist ein zugleich verdrießl icher und sonderbarer Zustand. 
Rech ts - und Staatsphi losophie ist e inersei ts von vitalem Interesse 
für den E inze lw issenschaf t ler und den Bürger, anderersei ts ist s ie in 
ihren Grundlagen durch und durch kontrovers. S i e teilt damit das 
heutige Sch icksa l der Ethik und der Phi losophie der P rax i s im gan-
zen . Wenn wir aber auf das Wesent l iche achten, ist vielleicht die 
Sach lage nicht so ausweg los , wie s ie s ich auf den ersten Bl ick dar-
stellt. Denn für die ganze Phi losophie der P rax i s gilt, w a s Kant für 
die Ethik feststel l te: »Wer wollte aber auch einen neuen Grundsatz 
al ler Sitt l ichkeit e inführen, und d iese gle ichsam zuerst erf inden? 
gleich a ls ob vor ihm die Welt in dem, w a s Pflicht se i , unwissend 
oder in durchgängigöm Irrthume gewesen wäre^.« Wer, wie der 
Schre ibende, geneigt ist, in d iesem Punkte Kant recht zu geben -
bei al ler Anerkennung des grundlegenden Epochenunterschiedes -
wird besonderes Gewicht darauf legen, die P rax is und ihren imma-
nenten tragenden S inn , der in ihrer normativen Ausrichtung, der 
Orient ierung am Richtigen liegt, gegen unbegründete Angriffe in 
Schutz zu nehmen. Dazu gehört freil ich ebensosehr die Beseit igung 
al ler Verunstal tungen und Verfälschungen der P rax is , die Z ie lschei -
ben der Angriffe s ind und die normative Ausrichtung der P rax i s in 
Verruf und Gefahr bringen. 

1 Kant, Kritik d. prakt. Vernunft, Vorrede, AK-Ausg. Bd. V, 8 Anm. 



Die Darstel lung wendet s ich den »Grundproblemen« zu und be-
steht in der Tat nur in der Erörterung der grundlegenden und haupt-
sächlichen Probleme; s ie ist kein Kompendium und hat angesichts 
ihres systemat ischen Charak ters ohnehin keine enzyklopädischen 
Absichten, auch nicht in verkleinertem Maßstab. Die Problematik wird 
nicht in ihren Verästelungen verfolgt, doch sol len Prob lemabzwei -
gungen nach Möglichkeit kenntlich gemacht werden. Im Vordergrund 
stehen die zentralen Fragen nach den verbindl ichen Normen und 
ferner nach der Abgrenzung und dem Zusammensp ie l der versch ie-
denen Diszipl inen, nach der Flurbereinigung in unserem Bere ich . Die 
Frage nach den verbindl ichen Normen ist nicht so aktuell in der 
Rechtswissenschaf t wie in den Tatsachenwissenschaf ten vom Pol i -
t ischen. Denn die Rechtswissenschaf t steht und fäl l t mit der Z u -
grundelegung verbindl icher Normen. Dies können nur Theoret iker 
übersehen, die selbst nie a ls Rechtsdogmat iker oder Prakt iker tät ig 
waren oder die hierbei ihre Aufgabe gründl ich verfehlt haben. Doch 
bedarf auch die Rechtswissenschaf t immerhin der Korrekt ive, damit 
s ie nicht in Absolut ismus verfällt . Andererse i ts muß s ie vor dem A n -
sturm der Tatsachenwissenschaf ten in Schutz genommen werden. 
Freil ich muß s ie von diesen Wissenschaf ten auch gebührend Notiz 
nehmen und d iese in ihre eigenen Frageste l lungen mit e inbez iehen. 
Be ide Gruppen von Wissenschaf ten müssen zusammenarbe i ten. 
Diese beiden Fragen vereinigen sich in der weiter ausho lenden 
Grundfrage nach dem Wesen des Pol i t ischen, d. h. auch und vor 
allem nach dem Wesen von Recht und Staat . 

Die Probleme sol len in ihrer modernen Gesta l t aufgegriffen wer -
den, so sehr d iese a ls Abwandlungen durchgängiger Grundprobleme 
zu verstehen s ind. S o ist insbesondere der Umstand ernst zu neh-
men, daß die Frage nach dem Richtigen heute in demokrat ischer 
Weise beantwortet wird. Man soll te versuchen, s ich davon in aus re i -
chender Weise Rechenschaf t zu geben. Die Berufung auf Tocquev i l le , 
für den die Demokrat ie ein von Gott verhängtes Sch icksa l war , reicht 
nicht aus. Des weiteren müssen heute Recht und Staat im Z u s a m -
menhang mit den modernen Gegebenhei ten, der modernen Großge-
sel lschaft und den s ie best immenden Mächten der Wissenschaf t , 
Technik und Industrie, gesehen werden, selbstverständl ich unter B e -
rücksichtigung der Aufgabe von Recht und Staat überhaupt, die auch 
in der modernen Situation gestell t bleibt. Dabei tritt, w ie ich glaube, 
ein tiefer und enger Zusammenhang zwischen der demokrat ischen 
Gestalt , in der heute das prakt isch Richtige in Erscheinung tritt, und 
der neuzeit l ichen Wissenschaf t mitsamt der sich in ihrem Gefolge er-
gebenden Technik und Industrie zutage. Wenn wir d ies bedenken, 
sind wir vielleicht nicht so schnel l veranlaßt, von einer »Krise des 



Rechts« in unserer Zeit zu sprechen, wozu nicht wenige Jur is ten und 
gewiß nicht die schlechtesten neigen - selbst nachdem sie einge-
sehen haben, daß die alt l iberale Ära für immer dahin ist. Schließlich 
ist, wie oben in anderem Zusammenhang erwähnt, zu bedenken, daß 
die rechtl ich-staatl iche Ordnung in Zukunft immer bedeutsamer wer-
den wird. Das Absterben bestimmter Staatsstrukturen ist zu erhof-
fen - w a s der Marx ismus mit se iner bekannten T h e s e richtigerweise 
meinen könnte, obwohl er es tatsächlich nicht meint gewiß wird 
aber der Staat überhaupt nicht absterben, so lange es Menschen gibt, 
und sol l te auch die Vielheit der über hundert Staaten dereinst in 
e inem einzigen Weltstaat aufgehen. Da die gemeinschaft l ichen B e -
lange der Völker und der Menschheit immer mehr in rechtl ich-staat-
l ichen Formen besorgt werden müssen, werden nicht nur die poli-
t ischen und die Soz ia lw issenschaf ten immer wichtiger. D iese Wis-
senschaf ten müssen sich v ie lmehr auch von ihrem Ort und ihrer Auf-
gabe phi losophisch Rechenschaf t geben, s ie setzen eine Rechts- und 
Staatsphi losophie auch aus d iesem Grunde voraus. Und da es letzt-
lich auf die rechtl ich-staatl iche Ordnung ankommt, mündet auch alle 
phi losophische Selbstbes innung der pr imär nicht polit ischen Soz ia l -
w issenschaf ten in die Phi losophie des Pol i t ischen, d. h. heute und 
besonders in al ler Zukunft, in die Rechts - und Staatsphi losophie ein. 

So l l damit der Anspruch erhoben werden, daß eine Rechts- und 
Staatsphi losophie prakt ische Tragwei te haben könne und gar haben 
so l l e? Dies ist in der Ta t meine Meinung; andernfal ls hätte d ieses 
Buch ungeschr ieben bleiben können. Frei l ich wird niemand Rezepte 
geben wol len. Doch kann und sol l die phi losophische Bes innung zur 
geist igen Orient ierung in der P rax i s beitragen. E ine so lche Erhel lung 
ist m. E . mögl ich, wenn wir das Pol i t ische im Ganzen der mensch-
lichen Wirkl ichkeit und deren Struktur zu begreifen versuchen. Das 
Zusammensp ie l von P rax i s , Wissenschaf t und Phi losophie war wohl 
noch in keiner Zeit so folgenreich. E ine Theor ie der P rax is , die nicht 
letztlich im wohlverstandenen S inne der P rax i s förderl ich sein 
möchte, ist ein Unding und nur unter der Voraussetzung denkbar, 
daß die P rax is nicht ernstgenommen wird, w a s zwei Gründe haben 
kann : Zyn ismus oder Verzwei f lung. Be ide aber bedeuten das Ende 
sinnvol len menschl ichen Dase ins und damit auch al ler polit ischen 
Prax i s . 

E ine Gesamtdars te l lung, w ie ich s ie versuche, wird durch mannig-
fache Quel len gespeist , auch namenlose und solche, deren Namen 
im Verlauf der J a h r e dem Bewußtsein entschwunden sind. Ich ge-
denke dankbar al ler Anregungen, hoffe aber, zumindest dem Schick-
sa l Lockes entgangen zu se in , der nach dem Bericht von Peter L a s -
lett anscheinend unbewußt die Gedanken anderer a ls se ine eigenen 



ausgegeben hat. In phi losophischer Hinsicht habe ich entscheidende 
Anregungen von meinem Berner Lehrer Car lo Sganz in i erfahren^. 
Eingedenk der Mahnung von Car l August Emge, daß unser Zit ier-
wesen einer krit ischen Untersuchung bedürfe, und angesichts der 
Überfül le von Literatur zu unserem Thema , die lückenhaftes und e in-
sei t iges Zit ieren geradezu begründet, habe ich mir - abgesehen von 
den nötigen Belegen und empfehlenswerten Hinweisen auf einige 
Werke grundlegenden Charak te rs - in der Anführung fremder Mei-
nungen einige Zurückhal tung auferlegt und mich vor al lem durch 
systematische Überlegungen leiten lassen . Auch habe ich im Inter-
esse der Lesbarkei t die von Fa lk überl ieferte drast ische Bemerkung 
Goethes beherzigt, der die Pro fessoren und ihre mit Zitaten und 
Noten überfül l ten Abhandlungen, wo s ie rechts und l inks abschwe i -
fen und die Hauptsache ve rgessen machen, mit Zughunden vergl i -
chen haben sol l , die, wenn s ie kaum ein paarmal angezogen hätten, 
auch schon wieder ein Be in zu al lerlei bedenkl ichen Verr ichtungen 
aufhöben. 

E s wäre gewiß anmaßend und ungerecht, wenn einer behaupten 
wollte, unter den vorhandenen zahlre ichen Büchern über Rech ts - und 
Staatsphi losophie gebe e s keine hervorragenden und auch für 
Zwecke der Einführung in die Probleme brauchbare Darstel lungen. 
Gleichwohl darf man, wie ich glaube, feststel len, daß d iese Darste l -
lungen die hier sk izz ier te Aufgabe einer unserer modernen Situation 
angemessenen Rechts - und Staatsphi losophie nicht oder doch nur 
ungenügend erfül len. Damit möchte ich nicht behaupten, daß meine 
»Grundprobleme« d ieser Aufgabe gerecht würden. Doch würde ich 
meinen, daß ein neuer Versuch gerechtfertigt ist, und nichts mehr 
a ls dies nehme ich in Anspruch. Vie le der weiter zurückl iegenden 
Bearbei tungen der Rechts - und Staatsphi losophie können uns heute 
deshalb nicht befriedigen, wei l s ie an phi losophische Vorausse tzun-
gen gebunden s ind, die heute f ragwürd ig s ind oder gar al lgemein 
aufgegeben werden. Dies gilt e twa für die Darstel lungen auf neu-
kantischer und neuhegel ianischer Grundlage^. Aber auch die Wert-
philosophie von Max Sche le r und Nicolai Hartmann kann heute nicht 
mehr a ls tragfähig g e l t e n ! Andere an sich verdienst l iche und in man-

2 Seine wiclitigsten Arbeiten in: Cario Sganzini, Ursprung und Wirl<iiclil<eit - Beiträge 
zur Philosophie, Psychologie und Pädagogik. Hrsg. von Hans Ryffel und Gottfried Fank-
hauser, mit Einleitung und Vorbemerkungen von Hans Ryffel, 1951. 

3 f^ax Ernst Mayer, Rechtsphilosophie, 1922; Rudolf Stammler, Lehrbuch der Rechts-
philosophie, 1928; Gustav Radbruch, Rechtsphilosophie, 1914, dritte ganz neu bearbeitete 
und stark vermehrte Aufl. 1932, weitere Aufl. besorgt und biographisch eingeleitet von 
Erik Wolf, 1963«; Julius Binder, Philosophie des Rechts, 1925, vollkommen neu be-
arbeitete Aufl.; System der Rechtsphilosophie, 1937. 

4 Helmut Coing, Grundzüge der Rechtsphilosophie, 1950. 



eher Hinsicht imponierende Gesamtdarste l lungen scheinen mir auf 
die durchgehenden systemat ischen IVIotive zu wenig Gewicht zu 
legend wesha lb die innere Einhei t von Recht und Staat und das 
Wesen des Pol i t ischen im ganzen nicht oder doch zu wenig in E r -
scheinung treten; in besonderem Maße gilt d ies für die mehr enzy-
klopädischen Darstel lungen^. Auch wird mit dem gewandelten Ver-
hältnis von Phi losophie und Wissenschaf t nicht ausreichend ernst 
gemacht, wesha lb die phi losophischen Fragen nicht konkret herge-
leitet werden, w ie ich e s versuchen möchte. Fas t wäre man geneigt 
zu sagen , die Probleme würden (mit e inem Ausdruck Hegels) »aus 
der Pistole« geschossen . Der Umstand schließlich, daß die philoso-
phische Rechtfert igung der Demokrat ie in al len hier in Betracht fa l -
lenden Darste l lungen, soviel ich sehe , kaum a ls Problem empfunden, 
geschweige denn wirkl ich ausgearbei tet wi rd, scheint mir ein Ze i -
chen dafür zu se in , daß die moderne Situat ion, in der wir s tehen und 
aus der die Zukunft erwächst, nicht ausre ichend in Rechnung gestellt 
wird. Auf meine Vorschläge zu einer Phi losophie der Demokratie 
möchte ich deshalb e in iges Gewicht legen. 

5 Carl August Emge, Einführung in die Rechtsphilosophie, 1955; vom selben Verfasser 
schon früher: Vorschule der Rechtsphilosophie, 1925; Erich Fechner, Rechtsphilosophie 
- Soziologie und Metaphysik des Rechts, 1956; Heinrich Henkel, Einführung in die 
Rechtsphilosophie — Grundlagen des Rechts, 1964. 

6 Giorgio Dei Vecchio, Lehrbuch der Rechtsphilosophie, dt. 1937, 1951'; Luis Legaz y 
Lacambra, Rechtsphilosophie, dt. 1965. 



Lenken wir mit einigen abschl ießenden Betrachtungen zu den philo-
sophischen Fragen der Wissenschaf ten und der Lebensprax is zurück, 
von denen wir ausgegangen waren {Ers te r Te i l , Ii und III). Wie wir 
sahen , zielen d iese Fragen auf das einheit l iche Wesen des Poli t i -
schen ab. Die Fragen werden in den Wissenschaf ten und in der P r a -
x is meist in naiver Weise schon beantwortet. Doch kann d ies nicht 
genügen. Dies schon deshalb nicht, wei l s ich d iese Antworten v ie l -
fach widersprechen. Vor al lem treten die Rechtswissenschaf t und die 
Wirk l ichkei tswissenschaften von Recht, Staat und Polit ik in ihrem 
Selbstverständnis verbrei teterweise in Gegensatz zueinander, und 
die Lebensprax is nimmt Anstoß an einer zuwei len in Anspruch ge-
nommenen sogenannten rein theoret ischen Haltung, die s ich aus den 
Nöten und Bedrängnissen der P rax i s heraushal ten möchte. Vor al lem 
aber ist das Normative strittig und wird von nicht wenigen a ls inter-
subjektiv auswe isbare Fragestel lung geleugnet, und soweit e s st i l l -
schweigend a ls legitim übernommen oder ausdrückl ich gerechtfer-
tigt wird, macht sich in versch iedenen Formen Dogmat ismus breit. 
Wir haben einige Vorschläge ausgearbei tet , w ie das Wesen des Pol i -
t ischen von der Wurzel her zu verstehen ist, und zu zeigen versucht, 
daß und auf welche We ise die polit ische Ordnung, die s ich im Lauf 
der Entwicklung zur rechtl ich-staatl ichen Ordnung ausbi ldet, ein 
notwendiges Bestandstück des menschl ichen Dase ins ist. Die A u s -
richtung der polit ischen Sphäre an obersten Direkt iven der P rax i s 
im ganzen, der wir besondere Aufmerksamkei t zuwandten, e rw ies 
sich als begründet und grundsätzl ich intersubjektiv ausweisbar . Die 
Orientierung an einem so vers tandenen Richt igen ist in der Ta t nicht 
nur für die Substanz der Rechtsdogmatik und eine weitgefaßte Pol i -
t ikwissenschaft , die von vornherein die normative Problematik mit 
einbezieht, best immend. Vie lmehr z iehen die P rax i s im ganzen und 
damit auch die polit ische Prax i s daraus ihren t ragenden S inn . Da -
gegen schalten die Wirk l ichkei tswissenschaf ten, w ie die Rech ts -
soziologie, die polit ische Soziologie und die früher beschr iebene im 
engeren Rahmen betr iebene Pol i t ikwissenschaft , den genuinen Kern 
des Normativen zunächst aus . Andererse i ts s ind auch s ie in das 
Ganze der Prax is e inbezogen und deren obersten Direkt iven unter-
stellt. S i e verfügen zwar über eine relative Autonomie, entr innen 
aber dem Gesamtzusammenhang der P rax i s nicht. Im folgenden ist 
der Bezug al ler der polit ischen Sphäre zugewandten Erkenntn isbe-
mühungen zur Prax is im ganzen zu sk izz ieren, wobei naturgemäß die 
relative Selbständigkeit und der vermeintl ich rein theoret ische C h a -
rakter der Wirk l ichkei tswissenschaf ten unsere besondere Aufmerk-
samkeit erheischt. Wir gehen von den mögl ichen Erkenntn isperspek-
tiven aus (1), erörtern die wirk l ichkei tswissenschaft l ichen sowie die 



494 tatsachenwissenschaf t l ichen Betrachtungsweisen im besonderen (2) 
und versuchen schließlich zu zeigen, daß al le vermeintl ich rein theo-
ret ischen Best rebungen eine unaufhebbare prakt ische Tragwei te be-
s i tzen, die die kri t ische phi losophische Bes innung erforderlich 
macht (3). In der angemessen gedachten und auch ins Werk gesetz-
ten Bez iehung von Theor ie und Prax i s bewährt s ich, wie ich meinen 
möchte, das heute geforderte neue Verhältnis von Phi losophie, Wis -
senschaf t und Prax is , dessen Erörterung ich an den Anfang des 
Buches gesetzt habe (Ers te r Te i l , I ) . Die Probleme sind auch hier 
nicht in die Ausarbei tungen der Wissenschaf ts theor ie und der Me-
thodenlehre weiter zu ver fo lgen; d ies wäre (bi l l igerweise) Gegen-
s tand e iner besonderen Untersuchung, die den vor l iegenden R a h -
men überschreitet. Doch glaube ich, brauchbare Ansatzpunkte dafür 
aufzeigen zu können. 

1 . Erkenntn isperspekt iven 

Das G a n z e der menschl ichen Wirkl ichkeit läßt s ich unter sehr ver-
sch iedenen Gesichtspunkten untersuchen. Ich glaube, daß wir alle 
anthropologischen und Soz ia lw issenschaf ten hinsichtlich ihrer Ob-
jekte und Methoden nur angemessen best immen können, wenn wir 
den Gesamt rahmen der unverkürzt und angemessen gedachten 
menschl ichen Verhal tenswirkl ichkei t , wie wir s ie in einigen Grund-
zügen zu beschreiben versucht haben, zugrunde legen und jene 
Wissenschaf ten in d iesen e inbeziehen. Wir haben dies schon früher 
mit einigen Hinweisen verdeutl icht (Zweiter Te i l , 11 ) . Im folgenden 
sol len die Erkenntn isperspekt iven herausgehoben werden, die sich 
im Bere ich von Recht, Staat und Polit ik aufdrängen. Das Wesen des 
Pol i t ischen schien uns in e inem anthropologischen Grundsachver-
halt, nämlich in der Notwendigkeit der wirkl ich-maßgebl ichen Kontu-
r ierung des gemeinschaft l ichen Dase ins gemäß der Ausrichtung an 
obersten Direkt iven, begründet zu se in . Das bedeutet, daß nicht nur 
Recht, Staat und Polit ik a ls versch iedene Momente e ines einheit-
l ichen Sachverha l tes aufs engste zusammengehören, sondern daß 
s ie überdies e inen Aspekt der menschl ichen Prax i s im ganzen a u s -
machen. Angesichts d ieser Sach lage erschließt sich die polit ische 
Sphäre der e inzelwissenschaf t l ichen Forschung nur, wenn verschie-
dene Erkenntn isperspekt iven ins Werk gesetzt werden. Deshalb ist 
e s ke ineswegs verwunder l ich, daß sich nach Maßgabe der Spezia l i -
s ierung in den Wissenschaf ten in zunehmendem Maße verschiedene 
Diszipl inen mit unseren Gegenständen befassen und der bisherigen 
Vorherrschaft von Phi losophie und Rechtswissenschaf t ein Ende set-



zen, und daß d iese Diszipl inen überdies die verschiedensten Metho- 495 
den und Techniken verwenden. Frei l ich, wenn die Wissenschaf ten 
den Wesenszusammenhang von Recht, Staat und Polit ik und die 
Grundstrukturen, die die phi losophische Ref lex ion aufdeckt, außer 
acht lassen, verfehlen s ie nicht nur das in al ler Einzel forschung auch 
immer mit gemeinte Ganze , dessen E inze laspekte s ie zu ihrem 
Gegenstand machen, v ielmehr werden zugleich der Gegens tand und 
damit das Ganze verzerrt . So lche Verzerrungen ergeben sich e twa 
dann, wenn »Sein« und »Sollen« in sachwidr iger We ise ause inander -
ger issen (so Hans Ke lsen) oder die aus der aktuel len Verha l tens-
wirkl ichkeit herausgesetzten objektivierten gesol l ten Verha l tens-
potential i täten, a ls welche wir die Normen bestimmt haben, auf 
faktische sozia le Konstel lat ionen, d. h. auf aktuel les Verhal ten, redu-
ziert werden (z. B . im Rechts rea l ismus) , oder wenn der der Norm 
zukommende Anspruch auf intersubjektiv auswe isbare Richtigkeit 
abgelehnt (so bei den Real is ten, Posi t iv isten, Relat iv isten und sog. 
Wertnihil isten) oder in i rgendeiner Form dogmatisiert wird (wie im 
Naturrecht, Krypto-Naturrecht, der Wertphi losophie, dem Ex is tenz ia -
l ismus oder im Neuhegel ianismus und N/Iarxismus). 

A ls ers tes drängt s ich die Betrachtung der rechtl ich-staatl ichen 
Ordnung in ihrem normativen Bedeutungsgehal t auf, wie s ie seit 
jeher von der Rechtsdogmatik betrieben wird. Wir können d iese Pe r -
spektive a ls eine dogmatisch-normative bezeichnen (was natürl ich 
nicht mit i rgendwelchen Formen des normativen Dogmat ismus zu 
vermengen ist). Objekt ive Gehal te , die die sozial-kul turel le Wirk-
lichkeit im kooperativen Prozeß aus s ich herausstel l t , s ind ganz al lge-
mein von hoher Prägnanz und deshalb bevorzugtes Objekt versch ie -
dener Diszipl inen, vor al lem der histor ischen Ge is teswissenschaf ten . 
Von besonderer Bedeutung sind die wirkl ich-maßgebl ichen Normen, 
die dem gemeinschaft l ichen Dasein im ganzen Bes tand geben und 
die Einrichtung und Entfaltung des e inzelnen im Dasein letztlich ge-
währleisten. Deshalb lenkt die rechtl ich-staatl iche Ordnung seit äl te-
sten Zeiten die Aufmerksamkei t auf s ich. E s ist unausbleibl ich, daß 
im Lauf der Zeit und nach Maßgabe der zunehmenden Ausgestal tung 
der Ordnung auch hier methodisch-systemat isches Denken zum Zuge 
kommt. Die naive Prax i s der Rechtskundigen verwandel t s ich in die 
jur isprudentia der geschulten Jur i s ten , und der wissenschaf t l iche 
Charakter wird trotz der unvermeidl ichen und unaufhebbaren B e -
zogenheit auf die P rax i s immer schärfer zum Ausdruck gebracht. Die 
dogmatisch-normative Erkenntn isperspekt ive (wie wir s ie bezeich-
net haben) ist demnach zweife l los grundsätzl ich legitim, w a s unsere 
Darlegungen mehrfach ergeben haben. S i e betrifft einen offenkundi-
gen Befund, denn die Rechtsnormen s ind Phänomene besonderer 



496 Art, die wir nicht e twa in der soz ia len Realität und ihren Prozessen 
aufgehen lassen können. Mit Rücksicht auf die modernen Richtig-
keitskri ter ien ist zudem die »stehende Ordnung«, wie wir sahen , von 
kaum zu überschätzender Bedeutung. Daraus erhellt gerade in unse-
rer heutigen Situation die große Bedeutung der dogmatisch-norma-
tiven Bet rachtungsweise. Durch die Rechtsnormen sol l die mensch-
liche Verhal tenswirk l ichkei t normgemäß gestaltet werden, obwohl 
absolut Richt iges verabschiedet und al lem Richtigen ein Spiel raum 
des Vertretbaren zugebil l igt werden muß. 

Ich sagte, die dogmatisch-normative Betrachtung se i »grundsätz-
lich« legitim. Denn andererse i ts ist d iese Erkenntnisperspekt ive, w a s 
Jur is ten zuwei len immer noch ve rgessen , nur eine unter anderen 
mögl ichen und ebenso notwendigen, die zwar a ls solche nicht gleich-
zeitig in vol lem Umfang ins Werk gesetzt werden können, auf die 
aber trotzdem andauernd Bedacht genommen werden muß. Da die 
Rechtsnormen stets Anspruch auf Richtigkeit erheben und überdies 
in die sozial-kul turel len Zusammenhänge eingebettet s ind und diese 
zwei Sachverha l te bestimmte Normen erst zu Rechtsnormen machen, 
müssen mit der dogmatisch-normativen Betrachtung stets auch in 
i rgendeinem Ausmaß die kri t isch-normative und eine wirkl ichkeits-
wissenschaf t l iche verbunden se in . Die Rechtsdogmatik anerkennt in 
den f rüher erörter ten Voraussetzungen d iese zwei anderen Erkennt-
n isperspekt iven, deren vol le Ausarbei tung aber nicht ihre eigene 
Aufgabe ist und es heute immer weniger se in kann. Jedenfa l l s gilt 
d ies für die wirk l ichkei tswissenschaf t l iche Betrachtung, während die 
kri t isch-normative Perspekt ive ohnehin eine Sonderstel lung e in-
nimmt, worauf gleich e inzugehen ist. 

Zwischendurch se i die Scheidung von dogmatisch-normativer und 
von wirk l ichkei tswissenschaf t l icher Betrachtung erläutert, um al l fäl-
l ige Mißverständnisse auszuscha l ten . Mit d ieser Scheidung soll 
natürl ich die Wirkl ichkeit der Norm nicht verneint werden ; daran 
hängt j a der dogmat ische Aspekt der normativen Betrachtungsweise. 
Das Wesent l iche ist aber der Richt igkei tsanspruch der Norm, obwohl 
d iese se lber e ine nun einmal so und nicht anders gegebene ist. Das 
Gegebense in besteht im effektiven Gesetz tse in , in der sich unter 
al len Umständen und auch gegen den Widerstand des Betroffenen 
durchsetzenden wirk l ichen Maßgeblichkeit . Dagegen ist das G e -
gebensein der Norm e twa im Bere ich der Theologie, die auch grund-
sätzlich dogmatisch-normativ verfährt, ein von Gott in der Offen-
barung Gese tz tes . Der Vergle ich mit der Theologie macht übrigens 
deutl ich, daß man die Rechtsdogmatik e ine Wissenschaf t nennen 
kann, gerade im Gegensa tz zur Theologie, die heute nicht prinzipiell 
für al le Gült iges zu formulieren s ich anmaßen kann, sondern nur für 



die Gläubigen. Man darf deshalb, trotz der einheit l ichen dogmatisch- 497 
normativen Denkform, die Analogie zwischen Rechtsdogmatik und 
Theologie nicht so weit treiben, daß der abgrundtiefe Gegensa tz z u -
geschüttet wird. Im übrigen ist es eine mehr terminologische Frage, 
ob man den Ausdruck »Wissenschaft«, im Anschluß an den ange l -
sächsischen Sprachgebrauch, auf die Naturwissenschaf ten und die 
mit ihren Methoden arbei tenden Diszipl inen beschränken wi l l . J e d e n -
fal ls verfährt die Rechtsdogmat ik methodisch und systemat isch, und 
sie erhebt, wie wir sahen , mit Grund den Anspruch darauf, daß ihre 
Erkenntn isse intersubjektiv auswe isbar se ien . Die mögl ichen an sich 
freien terminologischen Festsetzungen muß man bei den Kontrover-
sen über den sogenannten Wissenschaf tscharakte r der Rechtsdog-
matik im Auge behalten. 

So wie der Bedeutungsgehal t gegebener Normen Gegens tand be-
sonderer Betrachtung sein kann, so auch der Anspruch auf Richt ig-
keit und der gesamte Wirk l ichkei tsbezug, der (wie wir sahen) in 
einem vielfält igen Geflecht von soz ia len und kulturel len Zusammen-
hängen besteht. Zwa r kommen in der Handhabung der Rechtsnorm, 
insbesondere in der Aus legung, die immer auch unbewußt, aber auf 
weiteste St recken und mit großer Tragwei te ausdrückl ich vol lzogen 
wird, stets d iese zwei anderen Perspekt iven ins Sp ie l . Im Fal l der 
Vorbereitung von neuen Rechtsnormen trifft d ies gar in so lchem A u s -
maß zu , daß (wie noch zu zeigen se in wird) die dogmat isch-norma-
tive Betrachtung in den Hintergrund tritt. Wie früher dargelegt, be-
steht die Positivität der Rechtsnorm gerade im Richt igkei tsanspruch 
und im Wirkl ichkei tsbezug, und darauf beruht die Notwendigkeit der 
Auslegung mit a l lem, w a s damit gegeben ist (wie sogenannte sub -
jektive und objektive Aus legung und »topische« Methode). Die 
Rechtsdogmatik bedarf, w ie kaum eine andere Wissenschaf t , der 
phi losophischen Bes innung, die s ich vor al lem dem Richt igkei tsan-
spruch der Norm zuwendet. Außerdem müßte s ie , entgegen ihrer 
überkommenen Form, den innigsten Wirk l ichkei tsbezug aufweisen. 
Wollte sich die Rechtsdogmatik auf bloße Normen beschränken, so 
würde dies nur vermeint l icherweise erfolgen und scheinbar würde 
s ie gar beim isolierten Normtext s tehenble iben, in Wirkl ichkeit aber 
trotz al ledem die Norm stets aus einem wei teren Kon-Tex t vers tehen 
und so unbewußt und unreflektiert Richt igkeitsvorstel lungen der v ie l -
fält igsten Art zum Ausdruck bringen. Bekannt l ich ist d iese Art von 
Rechtsdogmatik noch nicht ausgestorben, und s ie wird angesichts 
der Unvol lkommenheit der Menschen, mit Einschluß der Jur i s ten , 
auch künft ig nicht aussterben. Daraus erhellt, in welche schwier ige 
und auf den ersten Bl ick gar prekäre Situation die Rechtsdogmat ik 
geraten kann, wenn die Bezugnahme auf jene anderen Perspekt iven 



498 wegen des ständigen Wande ls der Wirklichiceit oder wegen der Not-
wendigkeit , die s ich wande lnde Wirkl ichkeit stets zu gestalten, in 
den Vordergrund rückt und d iese Perspekt iven in zunehmendem 
IVIaße in anderen Diszipl inen ausgearbei tet werden. Aber unabhän-
gig davon, in welchem Ausmaß die Rechtsdogmatik die zwei anderen 
Erkenntn isperspekt iven ihrersei ts ins Werk setzt, jedenfal ls können 
und werden d iese in vol lem Umfang sowie methodisch und sys tema-
tisch e igens ausgearbei tet . 

Hinsichtl ich der kr i t isch-normativen Bet rachtungsweise mag man 
sich freil ich f ragen, we lche Diszipl inen s ich ihrer eigentlich anzuneh-
men hätten. IVlan könnte die Auf fassung vertreten, daß die Rechts-
dogmatik auch hierfür zuständig se i . Wie aber unsere Erörterungen 
gezeigt haben, bedarf e s e ines wei teren Ausgre i fens, wesha lb man 
die methodische und systemat ische Behandlung des Richt igkeitsan-
spruchs nicht wohl der Rechtsdogmat ik zumuten und auch nicht be-
denkenlos überlassen darf. Die mass ivs ten Dogmatis ierungen, die in 
al ler Naivität ver fahren, hat s ich bekanntl ich die höchstrichterl iche 
Rechtsprechung, die man in einem weiteren S inn auch der Rechts-
dogmatik zurechnen kann und die mit d ieser zumindest sozusagen 
verschwister t ist, zuschulden kommen l a s s e n ! Vielmehr ist die kri-
t isch-normative Betrachtung Gegens tand einer phi losophischen 
Untersuchung, und e s ist schwer zu sehen , daß s ie aus den philoso-
phischen Zusammenhängen ganz herausgelöst werden könnte, weil 
»letzte« Fragen zur Erörterung s tehen. Dies schließt nicht aus , daß 
auch Jur is ten s ie betreiben, soweit s ie g lauben, dazu in der Lage zu 
se in . Nicht die fakt ischen Diszipl inen und ihre fakt ischen Vertreter, 
sondern die sachl ich legit imierten Behandlungsar ten von Problemen 
und die dadurch geleiteten Frager ichtungen stehen zur Diskuss ion. 
Nicht immer deckt s ich beides. Jeden fa l l s s ind die se lber nicht philo-
sophierenden Jur is ten darauf angewiesen , daß der Richtigkeits-
anspruch von Normen krit isch geklärt wird, vor al lem um gegen die 
grundsätzl iche Verwerfung e ines so lchen Anspruchs und gegen alle 
Dogmatis ierungen gefeit zu se in . 

Unter der Voraussetzung einer vorausgehenden grundsätzl ichen 
phi losophischen Klärung der Grundlagen {Krit ik und Rechtfertigung 
von Richtigem überhaupt ; universaler Charak ter des Richtigen, das 
für die ganze P rax i s gilt; Verschränkung von Richtigem und Wirk-
l ichem) wäre, wie mir scheint, sehr wohl e ine dereinst sich konsti-
tuierende axio logische Diszipl in denkbar, die sich vor al lem mit den 
Problemen der wirkl ich-maßgebl ichen Ausgestal tung von Richtigem 
befaßte. Ob s ie a ls e ine Sonderdisz ip l in der Rechtswissenschaf ten 

1 Vgl. Wilhelm Weischedel, Recht und Ethik. 1956. 



oder der Pol i t ikwissenschaft anzusehen wäre, ist sekundär ; beider- 499 
orts ließe sich eine Axiologie des Pol i t ischen unterbringen, die wegen 
des einheit l ichen Wesens des Pol i t ischen ohnehin eine einheit l iche 
Diszipl in für den gesamten Problembereich darstel l te. S ieht man 
eine wichtige Aufgabe der Pol i t ikwissenschaf t in der Erörterung der 
Richt igkeitsfragen, so fließt e ine wissenschaf t l iche Anleitung zur 
Politik a ls Handlungslehre oder auch Kunst mit der Erörterung des 
Richt igkeitsproblems bei der Anwendung von Rechtsnormen sowie 
mit der rechtspoli t ischen Funktion der Rechtsdogmatik zusammen^. 
In einer solchen Axiologie käme es nicht darauf an , e ine immer 
s icherere B a s i s für Voraussagen zu schaffen, sondern die Gründe 
für rationale und intersubjektiv auswe isbare Entscheidungen zu klä-
ren und auszuwei ten. Selbstverständl ich sind Prognosen, wenn s ie 
zuverlässig gemacht werden können, von unschätzbarem Wert. Doch 
haben Tatsachen und ihre Zusammenhänge sowie die darauf ge-
stützten Prognosen, die in die Zuständigkei t der Wirk l ichkei tswis-
senschaften fal len, nur im prakt ischen Rahmen S inn (vgl. unten Ab-
schnitt 3) . Innerhalb der überl ieferten prakt ischen Phi losophie hatte 
die Politik stets auch die Aufgabe, das Richtige unter Berücksicht i-
gung der Strukturen der poli t ischen Sphäre, al ler sonst igen Um-
stände sowie im Abwägen von Argumenten und Gegenargumenten 
möglichst zuverlässig zu bestimmen^. Man muß sich al lerdings be-
wußt se in , daß die Tradit ion nur mehr e ine formale Anweisung zu 
vermitteln v e r m a g ! Der Bezugsrahmen ist nach dem Zusammen-
bruch der gesch lossenen k lass ischen Ordnungsvorste l lungen ein vö l -
lig verschiedener. Die von den Wirk l ichkei tswissenschaf ten aufge-
deckten Tatsachen und Zusammenhänge s ind nicht nur in viel grö-
ßerem Umfang zu berücksicht igen, sondern haben im neuen Rahmen 
aufgegebener, d. h. bewegl icher und offener Ordnungen eine ganz 
andere Tragwei te. In der alten Polit ik waren die Ta tsachen und ihre 
Zusammenhänge von vornherein in die vorgegebene Ordnung einge-
bunden, w a s dazu führen konnte, daß s ie auch abgeblendet und bei-
seite geschoben wurden. Heute müssen aber die Ta tsachen und ihre 
Zusammenhänge voll in Rechnung gestell t werden, w a s dazu führt, 
daß die Richt igkeitsvorstel lungen jewei ls entsprechend zu ändern 
s ind. G a b es früher e ine kompakte Einheit von Ta tsache und R ich -
t igkeitsvorstel lung, so ist die heutige Situation durch ein wechse l -

2 Sie wäre auch die Grundiage für politische Bildung, die sich nicht auf bioSe Expek-
toration stützen möchte. 

3 Wilhelm Hennis, Philosophie und praktische Philosophie, 1963, insbes. 89 ff., 115, hat 
dieses Verfahren, das Viehweg, a. a. O. (S. 59 Anm. 43), für die Jurisprudenz erörtert 
hat, für die Politikwissenschaft dargelegt. 

4 Was mir Hennis, a. a. O., zu übersehen scheint. 



500 seit ig bedingtes offenes Verl iäl tnis von Tatsacf ie und Riclit igkeits-
vorstel lung gekennzeic l inet . D ies macht aber einen radikalen 
Unterschied aus , wesha lb man nicht ohne Vorbehalt an die Tradit ion 
anknüpfen kann. 

Eindeut iger ist die Lage hinsichtl ich der wirk l ichkei tswissenschaft-
l ichen Behandlung. Deren methodische und systemat ische Ausarbe i -
tung hat, wie früher beschr ieben (Ers te r Te i l , II 2 und 3), in unserem 
Bere ich zu besonderen Diszipl inen geführt , die immer bedeutsamer 
werden und deren Legit imität heute niemand mehr in Abrede stellt. 
Dies obwohl v ie le Rechtsdogmat iker, aber auch Phi losophen, die 
s ich mit dem Wesen des Pol i t ischen befassen^, noch Mühe haben, 
sich in ein angemessenes Verhältnis zu d iesen Schwesterd isz ip l inen 
im Bere ich des Pol i t ischen einzust immen, geschweige denn es w is -
senschaft l ich fruchtbar zu gestal ten. Daran s ind freil ich die Wirk-
l ichkei tswissenschaf t ler nicht unschuldig, wei l s ie , erfül l t von der 
Notwendigkeit ihrer bis lang vernachlässigten, in e iner weiter zurück-
l iegenden Zeit a l lerdings noch entbehrl ichen besonderen Erkenntn is-
perspekt ive, zur Usurpat ion neigen und die tiefe Berecht igung der 
dogmatisch-normativen und überdies einer krit isch-normativen B e -
t rachtungsweise viel fach verkennen. Diese noch unausgetragenen 
Spannungen zwischen den versch iedenen Wissenschaf ten, deren 
Gegenstände und Aspekte doch al le im einigen Wesen des Polit i-
schen wurze ln , s ind auf versch iedene Umstände zurückzuführen. 
Unser Versuch, das Wesen des Pol i t ischen und se ine Strukturen auf-
zuhel len, kann (wenn einer glaubt, ihm zust immen zu können) so -
wohl zur Begründung al ler von den e inzelnen Diszipl inen ins Werk 
gesetzten Bemühungen a ls auch zur Abwehr unzulässiger Übergriffe 
beitragen. Des wei teren wi rken s ich aber die kennzeichnenden Züge 
der wirk l ichkei tswissenschaf t l ichen Betrachtung aus . Diese sind 
e inersei ts , namentl ich in ihrer tatsachenwissenschaf t l ichen Form, der 
dogmatisch-normativen Sicht derart entgegengesetzt, daß eine Ver-
kennung und Mißdeutung durch den Rechtsdogmat iker nahel iegen. 
Andererse i ts kann gerade die tatsachenwissenschaf t l iche Untersu-
chung von Recht, Staat und Polit ik zu einer Verzerrung der Phäno-
mene führen, gegen die dann mit Grund Front gemacht wird. E s 
empfiehlt sich deshalb , die Verfahren der Wirk l ichkei tswissenschaf-
ten und im besonderen der Tatsachenwissenschaf ten in einigen 
Zügen zu erör tern. Bevor wir dazu übergehen, se i jedoch ein Blick 
auf die notwendige Verbindung der versch iedenen Erkenntnisper-

5 So durchgehend Helmut Kuhn, Der Staat — Eine philosophische Untersuchung, 1967, 
der andererseits beweist, wie sehr klassische politische Philosophie auch heute noch 
aktuell ist; nur daß er den Wandel der Richtigkeitsauffassungen nicht in Rechnung 
stellt und daraus nicht die Konsequenzen zieht, vgl. z. B. 206. 



spekt iven, insbesondere der dogmatiscl i -normativen und der wirk-
l ict ikeitswissenscfiaft l ichen, sowie auf die fäl l igen Neuorientierungen 
in der Zusammenarbei t der Diszipl inen geworfen. Dabei werden wir 
auf einen weiteren Grund für die angefüf i r ten Spannungen in unse-
rem Feld der Wissenscf iaf ten stoßen; die fieute der Rechtsdogmatik 
entgegentretenden Wissenschaf ten erweisen s ich, genauer besehen, 
in manchen Hinsichten a ls recht ungeklärt . Die erst noch (in Ab -
schnitt 2) zu kennzeichnenden Züge der Wirk l ichkei tswissenschaf ten 
können hierbei ohne Nachteil ausgeklammert werden. 

Die überl ieferte Rechtsdogmatik hat s ich zu wenig um die soz ia l -
kulturellen Zusammenhänge gekümmert , in die die rechtl ich-staat-
liche Ordnung und übrigens s ie se lber immer schon einbezogen s ind 
und auf die s ie e igens Bedacht nehmen müßte, um ihrer Aufgabe 
gerecht zu werden. Gewiß wäre e s ungerecht, wenn man d iese Fes t -
stellung überspitzen wollte, wozu insbesondere einige Rechtssoz io-
logen, wie etwa Erns t E . Hirsch im deutschen Sprachbere ich , nei -
gen^. Denn vielfach wurde die Wirkl ichkeit ohne viel Aufhebens in 
die rechtsdogmatische Betrachtung e inbezogen; man denke e twa an 
die Interessenjur isprudenz und an die P rax i s des Reichsger ichts, 
dessen Rechtsprechung in manchen Part ien das Bürgerl iche Gese tz -
buch bis zur Unkenntl ichkeit umgestaltet hat. Auch war in e iner Zeit, 
in der der Wandel der Verhältnisse noch weniger ausgeprägt war a ls 
heute, eher eine Beschränkung auf die normative Ordnung mögl ich. 
Heute hat sich aber die Lage in zwei Hinsichten stark verändert, so 
daß die Selbstgenügsamkeit der Rechtsdogmatik, auch wenn s ie die 
Bedachtnahme auf die Wirk l ichkei tsaspekte noch so eifrig und ge-
konnt in eigener Regie betreiben wollte, zu E n d e geht. 

In einer ersten Hinsicht ist zu beachten, daß die Wirkl ichkei t in 
steigendem Maße von den Wissenschaf ten durchgearbeitet wird und 
nunmehr die Ta tsachen und ihre Zusammenhänge in der durch die 
Wissenschaf ten aufgesch lossenen Form zu berücksicht igen s ind. D a 
die rechtl ich-staatl iche Ordnung das gemeinschaft l iche Dasein im 
ganzen konturiert, haben die Jur is ten stets sozusagen auf f remde 
Kosten gelebt. Der »Stoff«, den es rechtlich zu gestal ten gilt, stammt 
nicht aus genuin jur ist ischen Quel len, sondern aus dem großen R e -
servoir des menschl ichen Dase ins im ganzen. Früher konnte der 
Jur is t noch in größerem Ausmaß Anspruch darauf erheben, die Wirk-
l ichkeitsbezüge der Rechtsnorm aufgrund se iner persönl ichen 
Lebenserfahrung und se iner al lgemeinen Bi ldung selbständig zu be-
urteilen. Heute ist er immer mehr gezwungen, bei den Wirkl ichkei ts-

6 Hirsch, a. a. O. (S. 65, Anm. 56), ferner in Studien und l\1aterialien, a. a. O. (S. 65, 
Anm. 54). 



502 Wissenschaften Anle ihen zu machen. Der im Alter we ise gewordene 
Richter war e iner so lchen Epoche angemessen . Weisheit ist in un-
serer modernen Lage gewiß dr ingender denn je ; s ie besteht aber 
z. B . gerade in der Einsicht , daß der junge mit den modernsten 
Erkenntn issen der Wissenschaf ten vertraute Richter im Vorsprung 
sein kann. 

Die Situation hat s ich zwei tens auch insofern gewandelt , a ls ge-
setzgeber ische Eingrif fe in immer größerem Umfang notwendig ge-
worden s ind. D ies nicht e twa, w ie v ie le immer noch meinen, weil ein 
se lbstzweckl icher Intervent ionismus wucherte und das sagenhafte 
Park insonsche Gese tz zur Wirkung käme, sondern weil menschen-
würd ige Verhältnisse geschaffen und al len eine konkrete Entfaltung 
gewährleistet werden sol len (lästige Ausnahmen und Mißgriffe auch 
diesmal wieder abgerechnet) . Ge rade in d ieser Hinsicht treten 
andere Diszipl inen in den Vordergrund. Be i der Gesetzesvorbere i -
tung erhalten denn auch Vertreter nichtjurist ischer Fächer besonde-
res Gewicht, s o etwa Ökonomen bei der Wirtschaftsgesetzgebung 
schon seit geraumer Zeit, während die Jur is ten in bezug auf nicht 
pr imär ökonomische Fakten noch einen gewissen Primat zu bean-
spruchen scheinen (etwa in der Vorbereitung von Strafgesetzen, wo 
Sozio logen, Psychologen, Psychiater und Pädagogen nach den E r -
kenntn issen der heutigen anthropologischen Wissenschaf ten m. E . 
eher das Übergewicht gebührte). E s kann aber angesichts der ste i-
genden wissenschaf t l ichen Durcharbeitung der Wirkl ichkeit nicht 
zweifelhaft se in , daß die Richtigkeit und Effektivität künft iger Gesetze 
immer mehr dadurch bestimmt se in wird, daß Vertreter der einschlä-
gigen Wirk l ichkei tswissenschaf ten maßgebend mitwirken. Darin ist 
nicht ein Ze ichen von Technokrat ie zu erbl icken, auch wenn man 
selbstverständl ich sog. Techn iker al ler Spar ten heranzuziehen hat, 
sondern von gesündestem Menschenverstand in e inem durch Wis-
senschaf t und Techn ik geprägten Dase in , und e s ist nur zu hoffen, 
daß uns solcher Vers tand unter den bewegten Klagen einiger Kultur-
krit iker nicht abhanden komme. 

In beiden angeführten Hinsichten der heutigen Lage ist der früher 
erörter te Umstand der Verschränkung von Richtigem und Wirkl ichem 
von Bedeutung. Dieser Umstand wirkt sich in al len Epochen aus, 
erhält aber in e iner Zeit raschen Wande ls der Verhältnisse und 
immer neuer wissenschaf t l icher Erkenntn isse, die die verschiedenen 
Diszipl inen zu T a g e fördern, erhöhte Bedeutung. In Zeiten geringen 
Wande ls konnte man die Ta tsachen , die bereits in den Ordnungen 
berücksichtigt waren , vernachlässigen und sich auf die Auslegung 
und Wahrung der geltenden Normen beschränken. Dagegen macht 
es der Wandel von Gesel lschaf t und Kultur nöt ig, die neu auftauchen-



den oder im Wandel der Richt igkeitsvorstel lungen in Sicht kommen- 503 
den Ta tsachen und Zusammenhänge sorgfäl t ig zu er forschen. Dabei 
kann man aber weder von bestimmten Richt igkeitsvorstel lungen un-
abhängig von der Bedachtnahme auf die Ta tsachen ausgehen, noch 
kann man schlicht und einfach die Ta tsachen zugrunde legen und die 
Richtigkeitsvorstel lungen ihnen anpassen . Ein ige Ta tsachen sind 
mehr oder weniger unveränderl ich, so daß man ihnen Rechnung tra-
gen muß, andere aber können verändert werden . Sowohl die R ich -
t igkeitsvorstel lungen a ls auch die Tatsachenfestste l lungen bedingen 
sich gegenseit ig. Die Beziehung zwischen der Rechtsdogmatik und 
den Wirk l ichkei tswissenschaf ten darf deshalb nicht zu einfach ge-
sehen werden. E s gibt hier kein einsei t iges Verhältnis, werde d ieses 
von der Rechtsdogmatik oder von den Wirk l ichkei tswissenschaf ten 
angebahnt, und erst recht keine Vorherrschaft . Mögl iche richtige Ent -
würfe und die Feststel lung jewei ls relevanter Wirk l ichke i tszusam-
menhänge müssen stets zusammen gedacht werden, w a s den J u r i -
sten zu neuen Entwürfen und den Wirk l ichkei tswissenschaf t ler zur 
Untersuchung und Beibr ingung neuer fakt ischer Zusammenhänge 
veranlaßt. E ine moderne Gesetzgebung, die ihren Namen verdient, 
kann nur auf so verstandener engster Zusammenarbe i t der Polit iker 
und Jur is ten mit den Vertretern der einschlägigen Wirk l ichkei tswis-
senschaften beruhen. 

Die Zusammenarbei t , die sich in der Rechtsprax is unter dem 
Zwang der Verhältnisse und der Forderung nach einer richtigen und 
wi rksamen Wirkl ichkeitsgestal tung durchzusetzen beginnt und auch 
in der wissenschaft l ichen Diskuss ion ihren Niederschlag findet'', wird 
al lmählich die ganze Rechtsdogmatik revolut ionieren, wenn sich 
nicht das böse Wort Anton Mengers von der Jur isprudenz a ls der 
»zurückgebliebensten al ler Wissenschaften« doch noch bewahrhei -
ten sol l . Die Zeit wird hoffentlich nicht mehr fern se in , in der Kom-
mentare und Lehrbücher der Rechtsdogmatik nicht mehr nur von 
Jur is ten , sondern in Verbindung mit Vertretern etwa der National-
ökonomie, Psychologie, Psychiatr ie, Pädagogik und Soziologie und 
ihrer Sondersozio logien, insbesondere der poli t ischen Soziologie, 
der Biologie, Medizin, der Architektur und technischer Diszipl inen 
verfaßt werdend Entsprechend werden s ich auch Lehre und Ausbi l -
dung wesent l ich wandeln müssen, wenn der Jur is t der heutigen und 

7 Vgl. etwa: Ludwig Raiser, Heinz Sauermann u. a. (Hrsg.), Das Verliältnis der Wirt-
schaftswissenschaft zur Rechtswissenschaft, Soziologie und Statistik, 1964. 

8 Eine bemerkenswerte Berücksichtigung der Rechtswirklichkeit und der »soziologischen 
Grundlagen«, bei alier Bedachtnahme auf die Dogmatik, bei Joachim Gernhuber, Lehr-
buch des Familienrechts, 1964. während etwa bei Hans Julius Wolff, Verwaltungsrecht I, 
1956, 1968', II, 1962, 1967', MI, 1966, 1967', gerade in einem Gebiet, wo man dies nicht er-
warten sollte, ausschließlich die »Grundbegriffe« und »Grundsätze« betont werden. 



504 künft igen Situat ion gewacf isen und, nebenbei bemerkt, das Studium 
für moderne junge Leute nocii attraktiv se in sol l . Die Tage des Jur i -
stenmonopols e twa in der Verwal tung werden wir gewiß bald abzäli-
len können. Denn Jur is ten können nicht Sozia lwissenschaf t le r oder 
Vertreter sonst iger Wirk l ichkei tswissenschaf ten werden, auch nicht 
in Kurz lehrgängen, womit anachronist isch genug die alte Kameral i -
st ik en miniature in e iner völ l ig neuen Situation wiederbelebt wer-
den sol l . Andererse i ts können auch Sozia lwissenschaf t le r nicht 
nachträgl ich noch Jur is ten werden. Aber so gut wie ein Jur is t den 
S inn für die nicht- jurist ischen Aspekte, so gut kann auch ein Soz ia l -
wissenschaf t ler den S inn für den jur ist ischen Aspekt haben. J a , die-
sen a ls e inen Genera laspek t kann man sich vielleicht noch eher 
aneignen a ls die spezia l is t ischen Aspekte der Wirk l ichkei tswissen-
schaften. Denn daß gerade auch die Tät igkeit der öffentl ichen Ver-
waltung die »stehende Ordnung« zu wahren hat, soll selbstredend 
unangetastet bleiben. Deshalb ist nicht e inzusehen, daß in der Bun-
desrepubl ik die Soz ia lw issenschaf t le r der staatl ichen Verwaltung im 
großen und ganzen noch fernbleiben müssen, zumal die Jur isten 
ohnehin einseit ig justiziel l ausgebi ldet und deshalb für die Verwal -
tung nicht sonderl ich gut ausgerüstet werden. Abgesehen davon, daß 
es heute, wie in großen Bere ichen der Wirtschaft, auch in der öffent-
l ichen Verwal tung auf die Erfül lung spezi f ischer Planungs- , Gesta l -
tungs- und Personal führungsaufgaben ankommt, deren B a s i s vor-
nehmlich, wenn auch selbstverständl ich ke ineswegs ausschließlich, 
nicht- jurist ische Diszipl inen bereitstel len. Demnach wird, wie in der 
wissenschaf t l ichen Arbeit, auch in der prakt ischen Tätigkeit des 
Jur i s ten , vornehmlich in der Verwal tung, eine Zusammenarbei t zwi -
schen Jur is ten und Wirk l ichkei tswissenschaf t lern , insbesondere 
Soz ia lw issenschaf t le rn , erforderl ich, wofür die geeigneten Formen 
noch zu f inden s ind. Die Abdrängung des Jur is ten in die Rol le des 
zudienenden Just i t ia rs wäre der Natur der rechtl ich-staatl ichen Ord-
nung so wenig angemessen wie die Verwendung des Soz ia lw issen-
schaft lers a ls e ines in gleicher We ise zudienenden Stoff l ieferanten. 

Die sich abzeichnenden und geforderten Neuorientierungen be-
deuten nicht, daß die Rechtsdogmatik durch die Rechtssoziologie 
und etwa noch die Pol i t ikwissenschaft abgelöst werden könnte. Daß 
s ie unabdingbar ist, wurde zur Genüge dargetan; nur eine geeignete 
Zusammenarbe i t mit den anderen in Betracht fal lenden Disziplinen 
kommt in Frage. J e n e Diszipl inen sind auch nicht ohne weiteres 
al lein für die Bearbei tung der Wirk l ichkei tsaspekte in der politischen 
Sphäre zuständig, wie schon frühere Hinweise gezeigt haben. Ferner 
ist, von mehr systemat ischen Gesichtspunkten aus gesehen, die 
Stel lung der Rechtssozio logie, die in der Bundesrepubl ik ohnehin 



noch nicht starl< Fuß gefaßt hat, aber auch der äußerlich recht konso- 505 
lidierten Pol i t ikwissenschaft nicht völ l ig geklärt . Schon der Dual is -
mus beider Diszipl inen ist nicht ohne wei teres einleuchtend. Da das 
Wesen des Pol i t ischen ein einheit l icher Grundbefund ist und auch 
die rechtl ich-staatl iche Ordnung ein einheit l icher Gegens tand , ist die 
Unterscheidung zwischen Rechtssozio logie und polit ischer Soz io lo-
gie oder Pol i t ikwissenschaf t im engeren S inn nicht einsichtig (wo-
gegen eine weiter gefaßte Pol i t ikwissenschaft offenkundig weiter-
greift, wei l s ie die normative Problematik und wei teres mehr e inbe-
zieht). Man müßte eigentl ich, auf die Sache gesehen, entweder al lein 
von Rechtssoziologie oder von poli t ischer Soziologie sprechen und 
alle sozia len Aspekte der rechtl ich-staatl ichen Ordnung in eine D is -
ziplin e inbeziehen. In der Regel rangieren Untersuchungen über den 
Wirkl ichkei tsaspekt der Rechtsordnung, insbesondere der Pr ivat-
rechtsordnung, unter dem Titel der Rechtssozio logie, während sich 
die Pol i t ikwissenschaft oder die polit ische Sozio logie mit der Wirk-
lichkeit des S taa tes und des Staatsrechts befassen^. Ansche inend 
liegt der Unterscheidung auch eine Auf fassung zugrunde, daß man 
im Bereich des S taa ts - und Ver fassungsrechts der »stehenden Ord-
nung« weniger Bedeutung a ls im Privatrecht beizulegen habe, daß 
vielmehr die sozia len Kräfte und P rozesse wichtiger se ien . E ine Auf-
fassung, der man aus den früher angeführten Gründen über die Not-
wendigkeit der »stehenden Ordnung« nicht beipflichten kann. Doch 
sei d ieser F rage nicht weiter nachgegangen. Denn gewiß kann man 
wissenschaft l iche Diszipl inen nicht in ein systemat isch zuberei tetes 
Prokrustesbett p ressen. S i e sind wei tgehend historisch und for-
schungspragmatisch bedingt, w a s auch im vor l iegenden Fal l zutrifft. 

Freil ich kann man gerade von einem forschungspragmat ischen 
Gesichtspunkt aus f ragen, ob die Rechtssozio logie und die polit ische 
Soziologie bzw. die Pol i t ikwissenschaft im engen S inn und vielleicht 
selbst die weiter gefaßte Pol i t ikwissenschaft nicht neuen Kr is ta l l i sa-
tionen von Forschungsthemen Platz machen müssen. Die Verf lech-
tung der rechtl ich-staatl ichen Ordnung in das G a n z e von G e s e l l -
schaft und Kultur ist zu vielfäl t ig, a ls daß al le Wirk l ichke i tswissen-
schaften, die nutzbare Erkenntn isse l iefern, in einem einheit l ichen 
Corpus zusammengefaßt werden könnten. Rechtssozio logie und 
Pol i t ikwissenschaft haben keinen Passepar tout zur Aufschl ießung 

9 Max Weber spricht bei der Erörterung der geseiischaftiichen Realität des Privatrechts, 
des »öl<onomisch relevanten Rechts«, von »Rechtssoziologie« (Wirtschaft und Gesel l -
schaft, Kap. 7), hat aber die »Soziologie der Herrschaft« und verwandte Gegenstände, 
die heute zur politischen Soziologie gezählt werden, nicht in die »Rechtssoziologie« 
einbezogen (a. a. O., Kap. 9, auch Kap. 3). Eine ähnliche Unterscheidung bei Parsons. 
a. a. O. (S. 83, Anm. 1051. 



506 der sozial-kul turel len Wirkl ichkeit , in der die rechtl ich-staatl iche Ord-
nung steht, in der Hand. Dasse lbe trifft für eine noch so synthetisch 
konzipierte Pol i t ikwissenschaft zu . J e vielfält iger die relevanten For-
schungsthemen werden, um so f ragwürdiger wird die einheitliche 
Zusammenfassung . E ine ganze Re ihe von Wissenschaf ten, die ge-
rade für die Rechtsdogmat ik von entscheidender Bedeutung sind, 
wie e twa die Wir tschaf tswissenschaf ten und die Psychologie, bleiben 
ohnehin außerhalb. E s ist auffal lend, daß Erns t E . Hirsch, der wohl 
entschiedenste Verfechter der Rechtssozio logie in der Bundesrepu-
blik, den ganzen Strauß von Soz ia lw issenschaf ten und anthropologi-
schen Wissenschaf ten präsentiert , wenn er die Nützlichkeit der 
Rechtssozio logie dartun wi l l . Unter dem mißverständlichen Terminus 
»Rechtssoziologie« plädiert Hirsch zutref fenderweise für die Berück-
sichtigung al ler relevanten Wirk l ichkei tsaspekte der rechtlich-staatli-
chen Ordnungen. Und der amer ikan ische Pol i t ikwissenschaft ler Harold 
D. Lasswe l l nimmt stets ausgiebig auf die Psychologie und selbst die 
Psychiatr ie Bezug , die er für die Aufhel lung und Beherrschung der po-
litisch relevanten Tatsachenzusammenhänge nutzen möchte^ ! Das 
schon früher erwähnte Desiderat einer »synthetischen Jurisprudenz« 
ist ebenfal ls aufschlußreich''^. Die Einhei t der Rechtssoziologie und 
ebenso einer poli t ischen Sozio logie scheint s ich so zu verf lüchtigen. 

Nun gibt e s zwar Versuche einer theoret ischen Gesamtkonzept ion, 
e iner a l lgemeinen Rechtssozio logie und e twa einer polit ischen Theo-
rie. Doch ist im Lichte unserer phi losophischen Erörterungen über 
das Wesen des Pol i t ischen die Funkt ion einer solchen al lgemeinen 
Diszipl in oder Theor ie m. E . schwer zu sehen . Wie unsere Beschre i -
bung der heutigen Situation (Ers te r Te i l , II 2) ergeben hat, drängt die 
Rechtssozio logie zu einer a l lgemeinen Rechtstheor ie. Damit usur-
piert s ie die phi losophischen Probleme, und die Verzerrung und Ver-
kürzung der Probleme bleiben nicht aus^^. Ähnl iches gilt für viele 
Versuche einer a l lgemeinen polit ischen Theor ie . Die Substanz von 
so e twas wie Rechtssozio logie , Pol i t ikwissenschaf t und politischer 
Sozio logie besteht, w ie mich dünkt , in wirk l ichkei tswissenschaft-
l ichen Forschungsthemen im Bere ich von Recht, Staat und Politik, 

10 Hirsch, a a. O. (S. 65, Anm. 56). 
11 Lasswell schreibt in The Future of Political Sc ience , 1963 , 24: »In a specialized civili-

zation, the case for the continuing study of government by an organized profession of 
scholars is persuasive. I am, however, among those who recognize that, under various 
circumstances. political scientists may make fewer significant contributions to the 
subject than other scientists or writers.« Vgl. a. a. O., insbes. 189 ff. und 208 ff. 

12 Vgl. Sethna (Ed.), a. a. O. (S. 66, Anm. 59). 
13 Vgl. Theodor Geiger, Vorstudien, a. a. O. (S. 67, Anm. 60), auf den sich Rechtssoziolo-

gen und Soziologen immer wieder berufen, obwohl Geiger im Rahmen einer soziolo-
gistischen Rechtstheorie sowohl das Phänomen des Rechts als auch die Eigenart der 
Rechtsdogmatik verfehlt. 



die mehr pragmatisch a ls systemat isch motiviert s ind . Die generel le 507 
K lammer solcher Forschungen ist aber das Wesen des Pol i t ischen 
mit se inen Grundstrukturen, insbesondere der normativen Ausr ich-
tung. E ine soziologische Rechtstheor ie oder e ine polit ische Theor ie 
müßten das Wesen des Pol i t ischen zu ihrem Gegens tand machen, 
womit s ie aber in Rech ts - und Staatsphi losophie übergingen und 
sich selber aufhöben, oder s ie hätten das Wesen des Pol i t ischen 
auszuk lammern. Die im letzten Fal l verble ibende al lgemeine Theor ie 
könnte höchstens den heute noch utopisch anmutenden Versuch 
unternehmen, durchgehende und al lgemeine Gesetzmäßigkeiten 
tatsachenwissenschaft l ichen Charak te rs zu formul ieren. Daß wirk-
l ichkeitswissenschaft l iche Forschungen in unserem Bere ich höchst 
legitim s ind, brauche ich nicht nochmals zu betonen. Auch mag man 
für näher zu charakter is ierende Inbegriffe die Termin i »Rechtssozio-
logie«, »polit ische Soziologie« und »Polit ikwissenschaft« verwenden. 
Doch hat es fast den Ansche in , a ls wären die Rechtssozio logie und 
die polit ische Soziologie, a ls generel le Theor ien konzipiert, eher tot-
geborene Kinder. Um im Bi ld zu bleiben, wäre dann die in e inem 
weiteren Verstand zu nehmende Pol i t ikwissenschaft gar ein Bas ta rd , 
der die Phi losophie und die Wirk l ichkei tswissenschaf ten zu se inen 
ungleichen Eltern hat. S o wäre zu unterscheiden e inersei ts zwischen 
den Forschungsthemen, die je nach den Forschungsz ie len, der Ver -
wandtschaft der Objekte und der Probleme recht var iabel und ver -
schieden, sozusagen beweglich zu systemat is ieren wären, und ande-
rerseits der Rechts - und Staatsphi losophie oder Phi losophie des 
Pol i t ischen. Wie später noch darzulegen sein wird (Abschnitt 3) , wäre 
aber die Phi losophie des Pol i t ischen, unter Vorbehal t der se lbstver-
ständlichen und unvermeidl ichen Arbeitstei lung, so eng mit der 
empir ischen Forschung zu verbinden, daß s ie zugleich auch a ls die 
s ie ständig begleitende krit ische phi losophische Ref lex ion aufgefaßt 
werden könnte^''. 

2. Wirkl ichkeits- und Tatsachenwissenschaf ten 

Man spricht heute gern von einer empir isch-rat ionalen (auch empi-
r isch-analyt ischen oder kurz: empir ischen) Methode, die die moder-
nen Wirk l ichkei tswissenschaf ten, insbesondere die uns hier nament-

14 Man kann sich fragen, ob nicht in ähniicher Weise die Soziologie ihrer legitimen Aufgabe 
eher als ein Inbegriff von Sozialforschungen der verschiedensten Art, die man thema-
tisch gliedern mag, gerecht wrerden kann, statt als Theorie der Gesellschaft. Denn als Ge-
sellschaftstheorie geht sie unweigerlich in Soziaiphilosophie über, die freilich völlig un-
metaphysisch und in Verb, mit allen anthropologischen Wissenschaften zu betreiben ist. 



508 lieh in teressierenden Soz ia lw issenschaf ten, wie Rechtssoziologie 
und polit ische Soziologie sowie Pol i t ikwissenschaft im engeren Sinn, 
kennzeichne, und stellt d iese Methode nicht nur den perhorreszier-
ten spekulat iven und metaphysischen sowie den normativen, son-
dern viel fach auch den »verstehenden« Methoden gegenüber^^. Ver-
suchen wir, uns vom S inn der »empirisch-rationalen« Methode 
Rechenschaf t zu geben. Dies erlaubt uns, wie mir scheint, sowohl 
die durchgehende Einheit der Wirk l ichkei tswissenschaften a ls auch 
die kennzeichnenden Züge der Tatsachenwissenschaf ten zu beleuch-
ten. Dadurch wird eine angemessene Einschätzung insbesondere der 
Ta tsachenwissenschaf ten , worauf es uns hier vor al lem ankommt, 
erleichtert. 

Al le Wissenschaf ten sind rational in dem S inne, daß s ie mit ratio-
nalen Hilfsmitteln, d. h. mit Begri f fen und Begri f fsverknüpfungen der 
versch iedensten Art oder (wie ich in freier Anlehnung an den Wis-
senschaf tstheoret iker Fe l ix Kaufmann wiederum sagen möchte) mit 
»rat ionalen Nachkonstrukt ionen« arbeiten, um gegebene, mehr oder 
weniger unbekannte Sachverha l te und ihre Zusammenhänge auf be-
kannte Sachverha l te zurückzuführen und dadurch a ls das, w a s sie 
s ind, zu erkennen. E rkennen ist »Wiedererkennen«, nämlich Wieder-
erkennen des Bekannten im Unbekannten, und die Wissenschaften 
bestehen in einem mögl ichst systemat ischen Inbegriff von Wieder-
erkennbarkei ten (so Car lo Sganz in i ) . Da al le Wissenschaf ten die 
Wirkl ichkeit nur in bestimmten Hinsichten untersuchen, bilden jewei ls 
nur bestimmte Aspekte den Gegenstand der betreffenden Wissen-
schaft. Die rationalen Nachkonstrukt ionen können in sehr verschie-
denen Verknüpfungsgebi lden bestehen, z. B . in quantitativ ausdrück-
baren gesetzmäßigen Bez iehungen (so die rationale Nachkonstruk-
tion des Fa l ls phys ika l ischer Körper in den Fal lgesetzen) , w a s die 
Voraussage bestimmter Ereignisabläufe ermögl icht. S ie kann aber 
auch in der Beschre ibung von einmal igen menschl ichen Handlungen 
in ihren Verknüpfungen mit dem sozia len und kulturellen Milieu (wie 
in der Geschichte) oder in der Beschre ibung und Deutung von S inn-
gehalten (wie in Kunst - und Li teraturwissenschaft ) bestehen. Diese 
Beschre ibung ist Ana lyse in dem S inne , daß s ie Sachverhal te auf 
einsicht ige Momente und Strukturen zurückführt. Al le d iese Nach-
konstrukt ionen können a ls rationale prinzipiel l von jedermann einge-

15 Ober die Methoden der Soziaiwissenschaften m. E . immer noch eines der besten 
Bücher: Felix Kaufmann, a. a. O. (S. 120, Anm. 26). Vgl. ferner etwa Hans Albert (Hrsg.), 
Theorie und Realität — Ausgewählte Aufsätze zur Wissenschaftslehre der Sozialwis-
senschaften, 1964; Ernst Topitsch (Hrsg.), Logil< der Soziaiwissenschaften, 1965, sowie 
vor allem Jürgen Habermas, Zur Logik der Sozialwissenschaften, 1967, Beiheft 5 d. 
Philos. Rundschau. 



sehen werden. Die Beschre ibungen, Ana lysen und Erklärungen s ind 509 
intersubjektiv ausweisbar . 

Ferner sind al le Wissenschaf ten insofern empir isch, a ls die ratio-
nalen Nachkonstrukt ionen in empir ischen Daten ihre Bestät igung f in-
den mi jssen. Bei den Daten kann es s ich um recht Versch iedenes 
handeln: sinnlich wahrnehmbare und meßbare Größen (Anzahlen, 
Gewichte, Längen, Ausschläge auf Ska len usw.) oder sonst ige s inn -
lich gegebene Sachverhal te, aber auch »Inneres«, auf das hingewie-
sen und das a ls so lches »erfahren«, »verstanden« werden muß. Al le 
diese Daten, an denen sich die rationale Nachkonstrukt ion bewährt, 
können wir in einem weiteren S inne a ls empir isch bezeichnen, wei l 
s ie prinzipiell von jedermann a ls »Gegebenes« zur Kenntn is genom-
men werden können; s ie s ind, wie die rat ionalen Nachkonstrukt io-
nen, intersubjektiv ausweisbar . E s empfiehlt s ich, in bezug auf a l les 
Gegebene von einem Bere ich integraler Er fahrung zu sprechen und 
unter d iesen Begriff a l les zu subsumieren, w a s a ls ein Gegebenes 
intersubjektiv ausgewiesen werden kann. 

Ich sprach von rationaler »Nach«-Konstrukt ion. Dieser Terminus 
ist am Ziel und Ergebnis der wissenschaf t l ichen Tät igkei t orientiert. 
Wenn diese gelingt und zu ihrem Ziel kommt, hat s ie die Sachver -
halte rational nachkonstruiert . Im wissenschaf t l ichen Prozeß ist aber 
die rationale Konstrukt ion zunächst ein vorgrei fender Entwurf, e ine 
Hypothese, die der Bestät igung durch die empir ischen Daten bedarf. 
Noch genauer muß man (mit der modernen Wissenschaf ts theor ie) 
sagen, daß die Hypothese nicht »falsifiziert« werden darf; denn eine 
Verif ikation im strengen S inne ist nicht mögl ich, wei l der erkennende 
Mensch über die widerständigen empir ischen Daten nicht verfügt. 
Diese können prinzipiell stets se inen über das Gegebene h inaus-
greifenden Hypothesen widersprechen, so daß d iese geändert oder 
aufgegeben werden müssen. Die Hypothese wird direkt oder, w a s 
häufiger ist, durch die Ableitung von Folgerungen an Hand empir i -
scher Daten verif iziert. Der Prozeß des wissenschaf t l ichen E rkennens 
bewegt sich so zwischen Hypothesen und empir ischen Daten hin und 
her, und am Ende des P r o z e s s e s steht die gesicherte Erkenntn is , die 
rationale Nachkonstruktion der Sachverha l te . Hypothesen werden 
natürlich nicht frei erfunden, sondern stützen s ich bereits auf empi-
r ische Daten, greifen aber über d iese hinaus und bedürfen der Ver i -
fikation durch weitere Daten. Die Festste l lung von empir ischen 
Daten, die zu Hypothesen Anlaß geben oder so lche ver i f iz ieren, be-
dürfen der zuverlässigen und einwandfreien Festste l lung. Dafür gibt 
es besondere Techn iken , die den festzustel lenden Gegebenhei ten 
anzupassen sind (Vorgänge der leblosen Natur, Verhal ten lebendi-
ger Wesen , Handlungen von Menschen, Meinungen, psychische Hai -



510 tungen und Einste l lungen, Fähigkeiten, Artefakte, z . B . Dokumente, 
auf die s ich der Histor iker stützt, Sinngehal te, insbesondere Normen, 
usw.) . Ferner kann man vielfach durch planmäßige Eingriffe in die 
Wirkl ichkeit und die Isol ierung bestimmter Wirk l ichkei tszusammen-
hänge festste l len, ob bestimmte relevante Daten gegeben sind oder 
nicht; wir sprechen dann von »Experimenten«. 

Im gekennzeichneten S inne kommt ohne Zweife l der Rechtssozio-
logie, der polit ischen Sozio logie und der Pol i t ikwissenschaft im 
engeren S inn empir isch-rat ionaler Charak ter zu . Dies gilt übrigens 
für al le Wirk l ichkei tswissenschaf ten, richtig verstanden auch für die 
histor ischen Ge is teswissenschaf ten , sowei t die Deutung von Sinnge-
halten nicht eine dogmatisch-normative und in Verbindung damit zu -
gleich eine kri t isch-normative Methode erheischt (so z. B . in der 
Literatur- und Kunstgeschichte) . 

im Rahmen der al lgemeinen empir isch-rat ionalen Methode von 
Wirk l ichkei tswissenschaf t überhaupt gibt es , je nach den zu unter-
suchenden Sachverha l ten , sehr versch iedene Methoden, d. h. es 
können sehr versch iedene Mittel der rat ionalen Nachkonstruktion 
und versch iedene Techn iken in der Feststel lung der Daten verwen-
det werden. E s ist offenkundig, daß der Erkenntn is der Französischen 
Revolut ion a ls e ines Ablaufs von Ere ign issen in der Zeit andere be-
griffliche Mittel angemessen s ind a ls z. B . den charakter ist ischen 
Strukturmerkmalen der west l ichen Industr iegesel lschaft oder der 
l iberalen Rechtsordnung, dem Al tersaufbau, der Geburtenhäuf igkei t 
und der Sterbl ichkei t e iner bestimmten Gesel lschaf t , den seel ischen 
Haltungen e ines Menschen, den tatsächlich gehegten Normvorstel-
lungen, z. B . Rechtsüberzeugungen, oder gar physikal ischen oder 
chemischen P rozessen . Entsprechend s ind die Verfahren zur Fest -
stel lung der relevanten Daten in al len d iesen Fällen wiederum ver-
sch ieden. Die Wirk l ichkei tswissenschaf ten im Bere ich von Recht, 
Staat und Polit ik müssen demgemäß sehr versch iedene Methoden 
und Techn iken verwenden. Al lerdings ist es i r reführend, wenn man 
von »historischen«, psychologischen« und »soziologischen« Metho-
den spricht. D iese vermeint l ichen Methoden sind ihrerseits sehr v ie l -
fält ig und überschneiden s i ch : z. B . experimentel le, t iefenpsycholo-
g ische und phänomenologische Methode in der Psychologie, und 
»empirische Sozialforschung« in Anlehnung an die experimentie-
rende und quanti f iz ierende Naturwissenschaft sowie S innana lyse 
von Handlungszusammenhängen und Rol lengefügen in der Soziolo-
gie oder Konstrukt ion von Idealtypen oder Modellen, d. h. von be-
griffl ichen Koord inatensystemen, mit denen gegebene Phänomene 
(um im Bi ld zu bleiben) a ls Kurven, Schnittpunkte und Figuren nach-
konstruiert werden können, w a s für al le anthropologischen Wissen-



Schäften bedeutsam ist. Auf die S a c h e gesehen drängt s ich immer 
noch a ls vor al lem maßgebend die Unterscheidung zwischen den den 
Naturwissenschaften eigenen und ihnen auch in anderen W is s en -
schaften nachgebildeten Methoden und denjenigen Methoden auf, 
die die Sachverhal te in ihrer qualitativen Besonderhei t und Fülle zu 
erkennen bestrebt s ind. Dies deckt sich wei tgehend mit dem tradi-
tionellen Gegensatz von Natur- und Geis teswissenschaf t , den man-
che m. E . zu Unrecht über Bord gehen lassen möchten. Dieser 
Unterschied sei im folgenden erläutert. 

Die naturwissenschaft l ichen Methoden wol len wir ta tsachenwis-
senschaft l iche Methoden im engeren und eigentl ichen S inne nennen, 
im Gegensatz zu den vers tehenden. Wiederum davon versch ieden 
sind die oben erörterten normativen Methoden. Der Ausdruck »Tat-
sachenwissenschaft« empfiehlt s ich, wei l man Gegebenhei ten , die 
nicht se lber sinnhalt ig s ind (wie z. B. Handlungen und Normen), a l s 
Tatsachen im strengen S inn bezeichnen kann. Wenn wir Normen und 
Handlungen Ta tsachen nennen, meinen wir damit nicht den vers teh-
baren Sinngehal t , sondern deren Gegebense in , bei Normen dem-
nach, daß e twas tatsächlich in Anspruch genommen, nicht aber, daß 
es gesollt wird. In ihrer st rengen und folgerichtigen Ausgestal tung 
wollen die tatsachenwissenschaf t l ichen Methoden al lein sinnl ich 
wahrnehmbare, sog. objekt ive Daten gelten lassen , wogegen al le 
»inneren Faktoren« ausgesch lossen werden sol len. Sofern d ies 
lediglich eine methodische Maxime wäre, könnte nichts dagegen 
eingewandt werden, obwohl man an der Ergiebigkei t e ines solchen 
Ver fahrens Zweifel haben muß. In al ler Regel wird aber bei e inem 
solchen Ansatz die Wirkl ichkeit selbst im S inne des Ansa tzes gedeu-
tet^^ Nun sind aber die Soz ia lw issenschaf ten und die anthropolo-
gischen Wissenschaf ten, auch wenn s i e st reng vorgehen wol len, ge-
zwungen, »innere Faktoren«, wie Motive, Handlungsentwürfe, Ideen 
und Normen, anzuerkennen und in den Kre is der relevanten Daten 
einzubeziehen. Daß dabei die Sinngehal te ausgek lammert bleiben 
oder doch nicht T h e m a werden und sich das In teresse auf Kor re la -
t ionen, Regelmäßigkeiten und Gesetzmäßigkeiten, z. B . auch solche 
stat ist ischer Natur, beschränkt, ist an s ich legitim. Prognosen, die 
auf solcher Grundlage ermögl icht werden, können sehr wertvoll se in . 
Wir arbeiten im Al l tag, auch in der Politik, andauernd mit Prognosen, 
ohne daß wir uns dessen bewußt wären. E s ist s innvol l , so lche P r e -
is So etwa bei John B. Watson (1914). Clarlt L. Huii (1951) und B. F. Sl<inner (1938, 1953). 

Eine instrul<tive l^ritische Orientierung bei Floyd W. Matson, The Bröken Image -

Man, Science and Society, 1964; a. a. O., 56 die Trouvailie: »Watson himseif retired 

from academic life a few years after founding his movement, in Order to embark upon 

a highly successfui career as an advertising executive.« 



gnosen auf e ine möglicf ist sict iere B a s i s zu stel len, wozu die Wirk-
l ichkei tswissenschaften in Zukunft gewiß noch weit mehr werden bei-
tragen können, a ls d ies heute der Fal l ist. Man kann auch versuchen, 
die gesel lschaft l iche Wirkl ichkeit sowie die rechtl ich-staatl iche Ord-
nung mit den zugehör igen polit ischen Kräften und Prozessen als ein 
»System« nachzukonstru ieren, z. B. unter Zuhi l fenahme kyberneti-
scher Vorstellungen''^. Auch d ies ist an sich nicht zu beanstanden, 
sofern man sich davon Rechenschaf t gibt, daß es s ich hierbei um 
rationale Nachkonstrukt ionen handelt, die die menschl iche Verhal -
tenswirkl ichkeit nicht in ihrer Gänze ausmachen, da jedenfal ls der 
Mensch, der Richt iges in Anspruch nimmt und sich davon in radika-
ler We ise Rechenschaf t zu geben vermag, grundsätzl ich außerhalb 
solcher Nachkonstrukt ionen bleibt. Schließlich kann man versuchen, 
die Daten und die rationalen Nachkonstrukt ionen zu quantif izieren. 
Prinzipiel l kann man a l les Gegebene quanti f iz ieren; die Frage ist nur, 
ob dies ergiebig se i . 

Die Anwendung tatsachenwissenschaf t l icher Methoden macht es 
nöt ig, daß sich die Wissenschaf t entweder auf Sachverhal te be-
schränkt, die leicht zugängl ich (z. B. stat ist isch erfaßbare Daten), 
aber für die zentra len Fragen oft irrelevant s ind, oder daß s ie ihr 
Objekt in e iner We ise verwandel t und auf bestimmte Aspekte redu-
ziert, daß der Bezug auf die ursprüngl iche Wirkl ichkeit und die Rück-
übersetzung in d iese problematisch werden. Der Wert der rationalen 
Nachkonstrukt ion, die die Tatsachenwissenschaf ten vom Polit ischen 
l iefern, bemißt sich danach, ob die angedeuteten Unzulänglichkeiten 
in ausre ichendem Maße vermieden werden können. Dies gilt nament-
lich für die Sys temana lysen und die Anwendung kybernet ischer Mo-
del le und Simulat ionen, mit denen das komplexe Bez iehungs-
geflecht der polit ischen Wirkl ichkeit mit verfeinerten begrifflichen 
Hilfsmitteln »rational nachkonstruiert« werden sol l . Die Systemanaly-
sen müssen der Eigenart menschl icher Verhaltenswirkl ichkei t ent-
sprechen und die Hypostasierung von »Eigengesetzl ichkeiten« des 
Sys tems , die nicht Eigengesetz l ichkei ten der menschl ichen Verha l -
tenswirkl ichkeit , z. B. von Institutionen, s ind, vermeiden. Letzten 
E n d e s müssen die Ergebn isse der Sys temana lyse stets in introspek-
tiv erfaßbare Daten, d. h. in Begrif fe menschl icher Verhal tenswirk-
lichkeit, umgesetzt werden können. In d iesem Betracht ist es auffal-
lend, daß d iese Ansätze sehr oft nicht an Kategorien menschl icher 

17 Vgl. mit reichhaltigen Nachweisen Dieter Senghaas, Systembegriff und Systemanalyse 
— Analytische Schwerpunkte und Anwendungsbereiche in der Politikwissenschaft, 
ztschr. f. Pol. 1968, 50 ff. Anwendung kybernetischer Vorstellungen in der Politikwis-
senschaft vor allem bei Karl W. Deutsch, Nerves of Government - Models of Political 
Communication and Control, 1963, 1966'. 



Wirklichkeit, sondern vornehmlich an solchen der Natur orientiert 513 
werden und daß dabei auch die Eigenständigkeit der rechtl ich-staat-
l ichen Ordnung zurücktri t t . Man kann bei d ieser Sach lage vers tehen, 
daß Leo Strauß angesichts gewisser neuester Entwick lungen eine 
Rückkehr zum »common s e n s e understanding of political things« 
postuliert hat^ä. 

Daß die tatsachenwissenschaft l ichen Methoden auch im Bere ich 
der menschl ichen, insbesondere der gesel lschaft l ichen und politi-
schen Wirkl ichkeit große Anziehungskraf t ausüben, ist verständl ich. 
Denn in einem bestimmten S inne ergibt d iese Methode vol lkomme-
nes Erkennen. Das Identische ist ein Vol lkommenes. »Sich immer 
einerlei und auf gleiche We ise zu verhalten und dasse lbe zu se in , 
das kommt nur dem Gött l ichsten unter al lem allein zu^^«. E ine 
andere Weise vol lkommenen Erkennens , die den Gegenpol zur tat-
sachenwissenschaf t l ichen Methode bildet und die freil ich das E r k e n -
nen selbst aufheben würde, wäre gegeben, wenn das Subjekt die 
Wirkl ichkeit se lber hervorbrächte (ein Gedanke , auf den wir in ande-
rem Zusammenhang schon gestoßen s ind) . Die Vol lkommenheit der 
tatsachenwissenschaft l ichen Erkenntn ismethode wird durch die 
Naturwissenschaft und ihre Anwendungen sch lagend dargetan. Die 
Soz ia lwissenschaf ten und die anthropologischen Wissenschaf ten 
möchten deshalb den Naturwissenschaften nacheifern. Ortega y G a s -
set hat mit gewissem Recht vom »Imperial ismus der Physik« im 
Kre ise heutiger Erkenntnisbemühungen gesprochen. W a s er vom 
Phi losophen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunder ts und in der 
Gegenwart sagte, könnte ebensosehr oder in noch höherem Maße 
vom Sozia lwissenschaf t ler gel ten: E r »schämte s ich, daß er kein 
Phys iker w a r . . . und so schämt er s ich heute wieder erst recht«2o. 
Man darf eben nicht übersehen, daß sich nicht al le Wirk l ichkei ts-
bereiche der tatsachenwissenschaft l ichen Methode in gleicher Weise 
erschließen. 

Die gesetzmäßigen Verknüpfungen setzen strenge Eindeutigkeit, 
Identif izierbarkeit der Daten und ihrer Zusammenhänge voraus. 
Diese ist am ehesten dann gewährleistet, wenn die Daten und ihre 
Beziehungen quantifiziert werden. Ers t dann sind s ie ein für al lemal 
festgelegt, können wir mit ihnen a ls eindeutigen »Tatsachen«, die so 
und nicht anders zutreffen, arbei ten. S i e s ind in strenger naturwis-
senschaft l icher Auffassung auch »Tatsachen« insofern, a ls es auf 
einen ihnen innewohnenden Sinngehal t nicht ankommt. Während die 

18 An Epilogue, in: Herbert J . Storing (Ed.), Essays on the Scientific Study of Politics, 
1962. 307 ff. 

19 Plate. Politic. 269 d. 
20 Josö Ortega y Gasset, Was ist Philosophie?, 1962, 42. 



514 Methode der Quanti f izierung und der Formul ierung gesetzmäßiger 
Verknüpfungen im Bere ich der Natur, jedenfal ls der anorganischen 
Natur, höchst erfolgreich ist, s ind ihre Anwendungsmögl ichkei ten im 
Bere ich menschl icher Wirkl ichkeit begrenzt. Aus d iesem Grunde ist 
die Ergiebigkei t der Methode in d iesem Fe lde f ragwürd ig . Die Um-
formung der Wirkl ichkeit in ein Bez iehungsnetz von eindeutig identi-
f iz ierbaren und nach Mögl ichkei t quanti f iz ierbaren Daten gelingt nur 
in beschränktem Maße. Ge rade in den für unsere Erkenntn is interes-
sen wichtigen Hinsichten ist die menschl iche Wirkl ichkeit durch S inn-
haftes {Handlungsentwürfe, Motive, Wertungen, Ideen, objektive S inn -
gehalte, Normen, Artefakte wie Kunstwerke , usw.) , durch Unbestimmt-
heit, Plastizität und Spontanei tät sowie durch äußerste Komplexität 
gekennzeichnet. In der Unbestimmtheit, Plastizität und Spontanei-
tät ist auch die Geschicht l ichkeit menschl ichen Dase ins begrün-
det. Ge rade die histor ische Dimension wird von ta tsachenwissen-
schaftl ich betr iebener Pol i t ikwissenschaft vernachlässigt oder außer 
acht ge lassen . »Polit ical s c i e n c e without history has no roots, history 
without polit ical s c i e n c e has no fruits« (Herman Einer) . Die ange-
führ ten Umstände erschweren oder verunmögl ichen gar die e indeu-
tige Identif izierung von Daten und ihren Bez iehungen. Besonders 
problematisch ist das Postulat der Aufstel lung von Gesetzmäßigkei-
ten. Denn d ieses setzt voraus, daß e s Zusammenhänge gebe, die 
vom bewußten und planmäßigen Eingrei fen des Menschen unabhän-
gig s ind und sich gegen se inen Wil len durchsetzen. E s wird eine in 
den relevanten Hinsichten unveränderl iche »Natur« des Menschen 
vorausgesetzt . Nun gibt e s gewiß Zusammenhänge, die über die 
individuellen Entschließungen und Handlungen hinausgrei fen, e twa 
ökonomischen Charak te rs . Doch ergeben sich auch d iese aus den 
Strukturen menschl icher Verhal tenswirk l ichkei t , insbesondere gibt es 
stat ist ische Regelmäßigkeiten ( jede Vers icherungsgesel lschaft 
basiert darauf) . Daneben gibt es ferner Bere iche der freien Ges ta l -
tung, wozu gerade ein nicht unerhebl icher Tei l der polit ischen Sphäre 
zu gehören scheint. 

Bedenkt man, daß die menschl iche Verhal tenswirk l ichkei t in ent-
scheidender We ise durch Normen bestimmt ist, müssen die Normen, 
nunmehr in ihrem tatsächlichen Bes tand , zum bevorzugten Gegen -
stand der Wirk l ichkei tswissenschaf ten werden, vor al lem in unserem 
Bere ich . Untersuchungsobjekte s ind aber nicht nur die Normen der 
rechtl ich-staatl ichen Ordnung, sondern auch al le übr igen Normen, 
vor al lem auch solche, die s ich gegen die Rechtsnormen durchset-
zen . Man kann in einem gewissen S inn die Normen mit den Natur-
gesetzen in Para l le le se tzen. Die Normen für menschl iches Verhalten 
determinieren aber nicht mit der gleichen Unverbrüchlichkeit wie 



Naturgesetze. Die l\/lensciien s ind sich der Normen bewußt (während 515 
die Billardl<ugel nichts von Mechanik weiß) oder können s ie doch 
ins Bewußtsein heben, und vor al lem können s ie nach Maßgabe ihrer 
Richtigkeitsvorstel lungen und ihrer Kenntn isse , z. B. einer bekannt-
gewordenen Prognose, Normen abwandeln oder schlicht nicht be-
folgen. Deshalb müssen wir bei der Formul ierung von Gese tzen der 
menschl ichen Verhal tenswirk l ichkei t stets auf deren immanente G e -
setzl ichkeit, d. h. die Normen Bedacht nehmen. Im Vergleich mit der 
Naturgesetzl ichkeit entspricht aber die Gesetz l ichkei t in der soz ia l -
kulturellen Welt (nach einem amüsanten Hinweis von Peter Winch) 
den bizarren Regeln für das Crocketspie l im Märchen »Alice im 
Wunder land«^ ! Da Normen begründeten Anspruch auf prakt ische 
Richtigkeit erheben, kann für die menschl iche Verhal tenswirk l ichkei t 
im ganzen, auch in der polit ischen Sphäre, keine Gesetz l ichkei t im 
S inne der Naturwissenschaften in Anspruch genommen werden. Dies 
wäre so unsinnig wie die Anwendung der Naturgesetze auf das Den-
ken des Naturwissenschaft lers, der für se ine T h e s e n theoret ische 
Richtigkeit in Anspruch nimmt; denn damit würde d ieser se iner e ige-
nen Tätigkeit den Boden entziehen. Daß aber der Mensch sowohl 
theoretische a ls auch prakt ische Richtigkeit in Anspruch nehmen 
kann, setzt Freiheit im früher erörter ten S inne (Zweiter Te i l , II 3) 
voraus. S ie ermögl icht die Ause inandersetzung und das Ringen um 
theoretische und prakt ische Richtigkeit. Zwa r s ind d iese Ause in -
andersetzungen in viel fache Zusammenhänge verf lochten und kön-
nen in weitem Ausmaß auf tatsächliche Zusammenhänge zurückge-
führt und erklärt werden, so daß auch die Aufstel lung von Gese tzen 
an sich sinnvol l se in kann. Doch solche Gese tze determinieren nie 
eindeutig. Man kann deshalb auch die tatsächliche Ause inanderset -
zung um das Richtige nicht mit denselben Erkenntnismit teln w ie die 
anorganische Natur bewält igen. Wer in solcher Erkenntnishal tung an 
die polit ische Sphäre herantreten wollte, würde so sinnwidr ig ver-
fahren wie derjenige, der die Naturgesetze auf die wissenschaf t l iche 
Tätigkeit des Naturwissenschaf t lers oder des der Naturwissenschaft 
nacheifernden Soz ia lw issenschaf t le rs anwenden woll te. 

So überaus nützlich und an sich legitim die ta tsachenwissenschaf t -
liche Perspekt ive auch in der poli t ischen Sphäre ist, so muß s ie doch 
stets die unverkürzte menschl iche Verhal tenswirk l ichkei t in ihrer 
Gänze voraussetzen, indem s ie die Sinngehal te und Normen in ihrem 
genuinen Kern ausklammert , nicht aber ausdrückl ich oder konklu-

21 Vgl. Peter Winch, The Idea of Social Science and its Relation to Philosophy, 1960, 
dt. 1966, eine sehr empfehlenswerte Untersuchung. Ober die Grenzen der Aufstel-
lung von Gesetzen vgl. auch Norbert Wiener, Gott & Golem, dt. 1965. 



516 denterweise ausschal tet . Andernfal ls entzieht s ie s ich, wie gezeigt, 
den Boden, auf dem s ie se lber steht. Nur unter solcher Vorausset-
zung ist auch eine sinnvol le Zusammenarbei t zwischen der Rechts-
dogmatik und denjenigen Diszipl inen denkbar, die mit der Rechts-
dogmatik das einheit l iche Wesen des Pol i t ischen anzie len, d ieses 
aber in wirk l ichkei ts- und im besonderen in tatsachenwissenschaf t-
l icher Sicht er forschen. Wie dringlich eine solche Zusammenarbei t 
der versch iedenen Diszipl inen von Recht, Staat und Politik heute ist, 
haben wir oben dargelegt. E s wäre sonderbar, wenn die Ause in-
andersetzung um die zu setzenden Normen ein nackter, im Grunde 
s innloser Machtkampf wäre, der ausschließlich in ta tsachenwissen-
schaft l icher Sicht, nicht aber auf die in ihm w i rksamen Richtigkeits-
ansprüche hin zu untersuchen wäre, während die aus diesem Macht-
kampf hervorgehende posit ive Norm vom Rechtsdogmatiker a ls eine 
Norm behandelt wird, die Richtigkeit beansprucht und auch entspre-
chend gehandhabt wi rd. Wollte man daran festhalten, daß die poli-
t ische Ause inandersetzung nicht mehr a ls ein tatsachenwissenschaf t-
lich zu erk lärender Machtkampf ist, müßte man folgerichtigerweise 
auch jeden Bezug der Rechtsdogmatik zur Richtigkeit verwerfen. 
D ies stünde freilich im Gegensa tz zum tatsächlichen und reflektier-
ten Verfahren der Rechtsdogmat ik selbst , das sich aufgrund unserer 
Erörterung der Maßstäbe a ls legitim erweist . Der Rechtsdogmatiker 
wäre dann bloßer Rechtstechniker im Dienst der zur Herrschaft ge-
langten Machttendenzen. Angesichts d ieser Konsequenzen einer den 
Richt igkei tsanspruch negierenden Tatsachenwissenschaf t s ind die 
S k e p s i s und Zurückhal tung, j a Feindschaft der Rechtsdogmatik 
gegenüber den neu aufgekommenen Tatsachenwissenschaf ten ver-
ständl ich. Denn eine normative Wissenschaf t , wie s ie die Rechtsdog-
matik darstellt, kann nur dann mit den Tatsachenwissenschaf ten z u -
sammenst immen, wenn das Ganze , mit dem sich die verschiedenen 
Diszipl inen in se inen versch iedenen mögl ichen Aspekten befassen, 
se inen normativen Charak ter bewahrt. Das Ganze von Recht, Staat 
und Politik ist nicht nur in se inem »äußeren« tatsächlichen Aspekt , 
sondern ebensosehr in se inem »inneren« Aspekt zu er fassen, und 
zwar so , daß beide Aspekte das Ganze bi lden, das die philosophi-
sche Bes innung a ls einen Grundbefund ausweis t und das auch al le 
Lebensprax is unreflektiert voraussetzt . 

E s ist auffal lend, daß man weniger geneigt ist, Kunstwerke und 
l i terarische Erzeugn isse ganz in die tatsächlichen sozia len Zusam-
menhänge aufzulösen, a ls d ies bei Rechts - und Moralnormen der 
Fal l ist. Auch in der Kunst - und Literatursoziologie ist der Gel tungs-
charakter der Phänomene auszuk lammern. Kunstwerke haben ihren 
spezi f ischen Anspruch auf Richtigkeit, auf den die Kunstwissenschaf t 



abzielt. Andernfal ls wären die Kuns twerke nicht a ls so lche erkannt. 517 
E s gibt deshalb keine Kunst - und Li teraturwissenschaft ohne kriti-
sche Erörterung der IVIaßstäbe, d. h. der spezi f ischen Richtigkeit von 
Kunstwerken. Die Li teraturgeschichte bezieht nicht a l les Geschr ie -
bene ein, auch nicht a l les, w a s »Literatur« se in möchte. Auch wird 
niemand die Wahrheit naturwissenschaft l icher Gese t ze deshalb in 
Zweifel z iehen wol len, weil die moderne Naturwissenschaft nach-
weisl ich in einer bestimmten gesel lschaft l ichen Situation entstanden 
ist. Im Gegensatz zu d ieser kaum kontroversen Lage hinsichtl ich der 
objektiven Gehal te der Kunst und der Wissenschaf t wird dagegen 
der objektive, von der Gesel lschaf t relativ unabhängige Charak ter 
sozialer Normen, wie Rechts - und Moralnormen, nicht so leicht aner-
kannt. Be i den sittl ichen Normen hängt d ies vielleicht damit z u s a m -
men, daß es keine Wissenschaf t gibt, die sich d iesen Normen a ls 
objektiven Sinngebi lden e igens zuwendet. Nur die Phi losophie be-
schäftigt sich a ls prakt ische Phi losophie oder Ethik damit, doch steht 
s ie heute a l lzusehr in der Kr i se , so daß ihre Kompetenz auch in 
diesem Feld nicht gern anerkannt wird. Be i d ieser Sach lage ist die 
Themat ik der objektiven Normgehalte herrenlos geworden und 
konnte von der Soziologie usurpiert werden. Die Sozio logie hat 
ohnehin al len Anlaß, sich mit den Normen zu be fassen, da d iese das 
Phänomen des Soz ia len konsti tuieren. 

Anderersei ts ist es nicht nur legitim, daß die Ta t sachenw issen-
schaften den eigentl ichen Sinngehal t der Normen ausk lammern - s o -
fern s ie nur die unverkürzte Verhal tenswirk l ichkei t ausdrückl ich 
oder doch st i l lschweigend voraussetzen - , v ielmehr ist d ies auch 
notwendig, um einer nachteil igen Vermengung von Ta tsachen und 
Richtigkeitsvorstel lungen vorzubeugen. Nur die saubere Trennung 
von Tatsachen und Richt igkeitsvorstel lungen gewährleistet eine z u -
verlässige Feststel lung der Ta tsachen und ihrer Zusammenhänge. 
Insofern ist das Postulat der sog. Wertfreiheit der Soz ia lw issenschaf -
ten und im besonderen auch der das Pol i t ische betreffenden Disz i -
plinen begründet. Man darf daraus nur nicht schließen, daß die 
normative Fragestel lung vom Standpunkt intersubjekt iver Auswe i s -
barkeit s innlos oder illegitim se i . Ich habe versucht, die Gründe dar-
zulegen, die d iese Auf fassung wider legen. Ferner kann auch die voll-
kommen durchgeführte und durchgehaltene Wertfreiheit nicht verh in-
dern, daß al le wertfreie tatsachenwissenschaf t l iche Forschung immer 
schon in normativen Zusammenhängen steht und fortdauernd in so l -
che einbezogen wird. Dies ist in e inem weiteren Zusammenhang im 
letzten Abschnitt zu beleuchten. 



518 3. Theor ie und P rax i s 

Histor isch gesehen erwächst die Theor ie aus der P rax i s und ver-
selbständigt sich in zunehmendem Maße, so daß gar die T h e s e einer 
von der P rax i s unabhängigen Theor ie aufgestell t werden kann. Zwar 
löst sich die Theor ie aus den jewei l igen konkreten prakt ischen Z u -
sammenhängen, und in ihrer verfeinerten und sophist izierten Form 
läßt s ie so lche Zusammenhänge weit hinter s ich. Doch bleibt s ie 
auch dann dem Ganzen der P rax i s verhaftet und untersteht deshalb 
ihren obersten Direkt iven. Da al le Theor ie immer schon in der Prax is 
steht, ist a l le Theor ie, die d ies ignoriert und s ich nicht se lber in die 
P rax i s integriert, s inn los oder gar ein Querschlag gegen den tragen-
den S inn der P rax i s , d. h. widers innig. Dies gilt für al le Wissenschaf-
ten, im besonderen aber und in erhöhtem Maße für die anthropologi-
schen Wissenschaf ten sowie die Soz ia lw issenschaf ten und demge-
mäß auch für die Wissenschaf ten von Recht und Staat und Politik. 
Die Machbarkei ten, die die Wissenschaf ten in steigendem Maße be-
reitstel len und die demnach beliebig verwendet werden können, 
sowie die Notwendigkeit, die menschl icheWirk l ichkei t in immergröße-
rem Ausmaß bewußt und planmäßig zu gestal ten, lassen den unauf-
hebbaren Bezug al ler Theor ie auf die P rax i s deutl icher denn je in 
Ersche inung treten. 

Daß die Rechtsdogmat ik unlösbar in die Zusammenhänge der P r a -
x i s , in den jewei l igen gewordenen Verständnishor izont und die v ie l -
fäl t igen Wirk l ichkei tsbezüge, eingefügt ist, hat sich in unseren bis-
herigen Ausführungen auf Schrit t und Tritt ergeben. Der Richtigkeits-
anspruch der Rechtsnorm verweist letztlich auf Richtigkeit überhaupt, 
wesha lb die Erwägung der Richt igkeitsfragen stets potentiell die 
P rax i s im ganzen e inzubeziehen hat. Auch wenn jewei ls nur be-
stimmte Momente des prakt ischen Gesamtzusammenhangs relevant 
erscheinen, so s tehen s ie doch im offenen Horizont al ler Bezüge, 
w a s je nach der Konstel lat ion aktuel l werden kann. Offenkundiger 
a ls in der Rechtsanwendung, bei der die Rechtsanwender und die 
Rechtsgenossen an die gesetzte Norm gebunden s ind, ist dies im 
Fal l der Vorberei tung von Gese tzen . Da die Rechtsdogmatik stets 
auf die P rax i s bezogen ist, indem s ie an der Aufgabe der richtigen 
wirkl ich-maßgebl ichen Gestal tung des Dase ins beteiligt ist, ist uner-
findlich, welche Funktion eine aus d iesem prakt ischen Zusammen-
hang herausgelöste Rechtstheor ie, wie s ie in hohem Maße die »reine 
Rechtslehre« von Hans Ke lsen darstellt, haben sollte. Gewiß sind 
Rechtstechniken nützl ich, aber a ls so lche stehen s ie im Dienst der 
Prax is , s ind s ie Hilfsmittel der Dogmatik. Man darf wohl sagen, daß 
gerade die »reine Rechtslehre« eine universale Rechtstechnik dar-



stel le, die deshalb sowohl im Dienst richtiger und lebenswerter a ls 519 
auch unrichtiger und verabscheuungswürdiger Ordnungen stehen 
kann. E s ist aufschlußreich, daß die »Reine Rechtslehre«, die für sich 
al lein, abgesehen von der Verwendung a l s Rechtstechnik, unergiebig 
bleibt, mit sehr verschiedenart igen Motiven, z . B . existent ia l ist ischen 
(Garlos Cess io ) oder gar thomist ischen (Rene Marc ic) verbunden 
wird. Auch die al lgemeinen Rechts lehren, soweit s ie nicht enzyk lo-
pädische Propädeut ik s ind oder in die Rechtsphi losophie vorstoßen 
möchten, haben die prakt ische Funkt ion einer der Dogmatik dien-
lichen Technik , die für bestimmte Kul turräume und Epochen Geltung 
haben und insofern den Anschein reiner Theor ie erwecken können. 
Ein dem dogmatischen Denken entgegengestel l tes »Forschungsden-
ken«, das heute etwa gefordert wird und vor a l lem nicht demonstr ie-
rende junge Leute fasziniert, könnte Rech ts - und Staatsphi losophie 
sein. Wird nämlich das Richtige, das die Rechtsdogmat ik dogmat isch-
normativ deutet, in das Forschungsdenken e inbezogen, muß d ieses 
zur t ranszendentalen Theor ie des Richtigen in wirk l ich-maßgebl icher 
Gestal t werden, wenn es se inen Gegens tand nicht verfehlen sol l . 
Das letztere wäre aber der Fa l l , wenn das Forschungsdenken einen 
wirkl ichkeits- oder gar tatsachenwissenschaf t l ichen Charak ter be-
säße. E s wäre dann general is ier te rechtssoziologische oder politolo-
gische Theor ie und geriete gar seh r in die Nähe derjenigen soz io lo-
gischen Versuche, die die Rechts - und Staatsphi losophie usurpieren 
und das Wesen des Pol i t ischen verfälschen. E s ist schwer zu sehen , 
welchen anderen wissenschaf t l ichen Status man einem Forschungs-
denken in unserem Bere ich einräumen könnte. Empi r ische For-
schung, wie s ie in den Wirk l ichkei tswissenschaf ten betr ieben wird, 
ist j a nicht gemeint. 

In den Wirk l ichkei tswissenschaf ten und insbesondere den Ta t -
sachenwissenschaf ten im Bere ich von Recht, Staat und Polit ik könnte 
man eher a ls in der Rechtsdogmat ik so e twas w ie reine theoret ische 
Diszipl inen erbl icken. Die Auf fassung, daß viele Wissenschaf ten aus 
den prakt ischen Zusammenhängen herausgelöst und vornehmlich 
der normativen Problematik entrückt se ien , ist denn auch verbreitet, 
selbst wenn man die prakt ische Nutzung in Rechnung stellt und v ie l -
leicht gar beabsichtigt. Geht die Wissenschaf t von vornherein auf die 
Erzie lung bestimmter Wirkungen aus , ist der Bezug zur P rax i s offen-
kundig. Man kann bestimmte Forschungsthemen, die bestimmte ver-
wertbare Ergebn isse erwarten lassen , auswählen. So lche Zweckfor-
schung wird nicht nur in den Naturwissenschaf ten, sondern auch in 
den Sozia lwissenschaf ten bereits in großem Umfang betr ieben (etwa 
in der Demoskopie) . In den Vereinigten Staaten von Amer ika , wo die 
praktische Ausrichtung al ler Soz ia lw issenschaf ten und anthropolo-



520 gischen Wissenschaf ten intensiv betr ieben wird, ist die Rede von 
»Policy Sciences«, d. h. von Wissenschaf ten , die die Politik, d. h. die 
Gestal tung der Gesel lschaf t ermöglichen^z. Wie gleich darzulegen 
sein wi rd, s ind aber die Wirk l ichkei tswissenschaf ten in vielfält iger 
We ise in die P rax i s e inbezogen, auch wenn s ie sich aus diesem B e -
zug heraushal ten möchten, so daß nur die kri t ische Ref lexion auf 
d iesen Tatbestand vor nicht vertretbaren Folgen bewahren kann. 

Wir haben schon früher (Ers ter Te i l , III) darauf h ingewiesen, daß 
die Wirk l ichkei tswissenschaf ten, insbesondere die Ta tsachenwissen-
schaften, stets »ver-wertet« werden, auch wenn s ie wertfrei verfahren 
und die P rax i s gar nicht beeinf lussen möchten. Be i den Wissenschaf-
ten, die Sinngehal te , s innhafte Handlungen und Handlungsstrukturen 
zu ihrem Gegens tand machen, ergibt sich ihr Ort im Bez iehungsge-
flecht der P rax i s schon daraus, daß d iese Sachverhal te nur intro-
spekt iv gewonnen werden können. D iese können aber nicht in glei-
cher Weise , wie sinnl ich wahrnehmbare Daten (z. B. Ausschläge auf 
Ska len oder abzählbare numerische Einhei ten) , in völl ig unkontro-
ve rse r We ise intersubjektiv ausgewiesen werden und stehen in we i -
teren Sinnzusammenhängen, die aus dem Ganzen des gesel lschaft-
l ich-kulturellen Dase ins , d. h. der P rax i s s tammen. Aber selbst die 
Ta tsachenwissenschaf ten s ind in die P rax i s unweigerl ich eingefügt, 
werden von d ieser bestimmt und best immen d iese ihrerseits. Dies 
äußert s ich in vier hauptsächl ichen Hinsichten. 

[1j Auch der Forscher , der der Absicht nach rein theoretische Z ie l -
setzungen verfolgt, ist durch den Verständnishor izont se iner Gese l l -
schaft und Kultur in einer viel fäl t igen, z. B . durch Schicht, Weitan-
schauung, Konfess ion und polit ische Einstel lung bestimmten Weise 
vorgeprägt . So lche »Vorbelastungen« können nie ganz ausge-
schaltet werden, auch wenn die krit ische Selbstref lex ion und die 
intersubjekt ive Ause inandersetzung , gemessen am öffentl ichen B e -
wußtsein de rze i t , e ine relative Unabhängigkei t gewährleisten. 

[2] Die Aufdeckung bisher unbekannter Ta tsachen und Zusammen-
hänge kann dazu führen, daß, im Lichte der herrschenden Richtig-
kei tsvorstel lungen, Umgestal tungen und Reformen, selbst solche 
revolut ionären Charak te rs , erforderl ich erscheinen. Umgekehrt kann 
die Festste l lung anderer Ta tsachen und Zusammenhänge, Insbeson-
dere die »rationale Nachkonstrukt ion« des funktionierenden politi-
schen Sys tems , zur Bestät igung und Konserv ierung d ieses Sys tems 

22 Dazu Daniel Lerner and Harold D. Lasswell (Eds.), The Policy Sciences - Recent 
Developments in Scope and Method, 1951. 
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Impulse zu gesel lschaft l ichen Umgestal tungen, wei l die Ta tsachen 
und die Tatsachenzusammenhänge, auf die s ich die geltenden R ich -
t igkeitsvorstel lungen stützen, in hohem Maße ungesichert s ind. Die 
wissenschaft l ichen Erkenntn isse solcher Ta tsachen und Zusammen-
hänge verändern oder beseit igen daher die geltenden Richt igkei ts-
vorstel lungen. Die Tatsachenwissenschaf ten s ind deshalb dazu a n -
getan, Ideologien, d. h. Richt igkei tsvorstel lungen, die s ich auf irrige 
oder absichtl ich verfälschte Ta tsachen stützen, zu erschüttern. 

[3] Des weiteren ist die Tatsachenwissenschaf t , die objektiv, d. h. 
gegenüber i rgendwelchen Richt igkei tsvorstel lungen, Z ie lsetzungen, 
Wertungen, Normen neutral ist, eo ipso instrumentale Wissenschaf t . 
S ie ist »Herrschaftswissen« (Max Sche le r ) . Das objektive und neu-
trale Wissen der modernen Wissenschaf t ist d ies von Haus aus , w ie 
z. B . schon B a c o n und Descar tes ausdrückl ich bezeugt und auch 
angestrebt haben. Die E rzeugn isse der Ta tsachenwissenschaf ten 
können so zu bel iebigen Zwecken , im Dienst bel iebiger Richt igkeits-
vorstel lungen, gebraucht werden. Desha lb ist die Ta t sachenw issen -
schaft (um einen modischen, aber treffenden Ausdruck zu ve rwen-
den) unweigerl ich manipulativ. S o werden die Soz ia lwissenschaf t ler , 
insbesondere bei zunehmender Profess ional is ierung der Soz ia lw is -
senschaf ten, von bestimmten Mächten und In teressen in Dienst ge-
nommen, so daß man mit Arthur Kernhäuser die F rage stel len kann : 
»Who's soc ia l sc ient ist a re you?«^'' Der instrumentale und manipu-
lative Charakter der Ta tsachenwissenschaf t liegt im Wesen von Ta t -
sachenwissen und ist auch dann gegeben, wenn der Wissenschaf t ler , 
wie etwa heutige Vertreter der Grundlagenforschung, keinen Augen-
blick an Verwertung und erst recht nicht an »Manipulat ion« denken, 
sondern reines Erkenntn isst reben ins Werk setzen. 

Der instrumentale Charak ter der Ta tsachenwissenschaf t begrün-
det auch ihre technische Anwendung. S i e setzt Machbarkei ten frei 
und begründet e ine spezi f ische Technik . Zu den ta tsachenwissen-
schaftl ich verfahrenden Soz ia lw issenschaf ten, a l lgemeiner: den so 
verfahrenden anthropologischen Wissenschaf ten überhaupt, gehören 
die Soziotechnik und Anthropotechnik, so gut wie die Technik im 
engeren S inne zu den Naturwissenschaf ten, wo e s ebenfal ls spez i -
f ische Techniken gibt, z. B . die Biotechnik, die in Zukunft von beson-
derer Tragwei te se in dürfte. Da die Struktur der Ta t sachenw issen -

23 Vgl. Ralf Dahrendorf, insbes. Pfade aus Utopia, in: Gesellschaft und Freiheit - Zur 
soziologischen Analyse der Gegenwart, 1961, 49 ff. 

24 Power Relationships and the Role of the Social Scientist, in: Kernhäuser (Ed.), Pro-
blems of Power in American Democracy, 1957,191. 



522 Schaft überal l d ieselbe ist - ihr Modell ist j a die Naturwissenschaft 
ist auch die Techn ik im Grunde überal l die gleiche. S i e besteht im 
Machen, d. h. im Herstel len und Kombinieren von Zusammenhängen 
und Inbegriffen von Zusammenhängen (Maschinen und Apparaten), 
die auf der Festste l lung d ieser Zusammenhänge durch die Wissen-
schaft beruhen. E s ist deshalb nicht verwunder l ich, daß technische 
Einr ichtungen der Naturwissenschaf ten in die Soziotechnik eingehen 
und mit d ieser verschmelzen. E ine heute sehr folgenreiche Ersche i -
nung ist die Verwendung von elektronischen Apparaten, die wir frü 
her erörtert haben. 

[4] Die Ta tsachenwissenschaf ten und die in ihrem Gefolge entste-
henden Techn iken führen dazu , daß nicht nur die Natur und die Um-
welt, sondern die menschl iche Verhal tenswirk l ichkei t se lbst tiefgrei-
fend umgestaltet werden. Wir haben dies oben für den Bereich des 
Rechts dargetan und darauf h ingewiesen, daß der Techn ik a ls einem 
integrierenden Zug des modernen Dase ins mit e iner d iesem Dasein 
entsprechenden Grundhal tung zu begegnen ist (Vierter Te i l , I 2 a 
und III 3 c ) . Doch gibt e s für die soziotechnische Durchgestaltung des 
Dase ins e ine Grenze , die durch das Wesen der menschl ichen Wirk-
lichkeit und in der poli t ischen Sphäre durch die Aufgabe von Recht 
und Staat gezogen ist, auch wenn wir d iese Grenze hier und jetzt 
nicht ein für a l lemal best immen können. Wie die Ta tsachenwissen-
schaft, so hat auch die Techn ik bloßen Aspektcharakter . Auch wenn 
s ie wuchern sol l te, kann s ie nicht das Wesent l iche se in , da es letzt-
lich auf den dem Dasein innewohnenden S inn , den früher erörterten 
Grunds inn der P rax i s , ankommt, der al len technischen Veransta l -
tungen a ls solchen abgeht. 

Man könnte die Verf lechtung der Tatsachenwissenschaf ten in den 
sk izz ier ten vier Hinsichten durchaus anerkennen und sogar noch 
betonen, trotzdem aber e ine rein theoret ische, jedenfal ls von der nor-
mativen Problemat ik und ihren Ansprüchen befreite Haltung behaup-
ten. Gegens tand der eigentl ichen Theor ie wären jetzt nicht das Wirk-
liche und die Ta tsachen , sondern die S ichtweisen, die in der Erfor-
schung des Wirkl ichen und der Ta tsachen ins Werk gesetzt werden 
und die durch die P rax i s geprägt s ind oder d iese im nachhinein prä-
gen. Die reine Theor ie wäre dann Wissenschaf tskr i t ik und, sofern 
die Wissenschaf t die Ta tsachen verzerrt , Ideologiekrit ik. Doch glaube 
ich, daß wir dabei nicht stehenbleiben können. Im weiteren Durch-
denken der Verf lechtungen der Wirkl ichkei ts- und der Ta tsachenwis -
senschaf ten mit der P rax i s erweist es sich a ls unausweichl ich, die 
vermeint l ich reine Theor ie in die normative Ausrichtung der Prax is 
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machen, wenn man die Ausr ichtung der P rax i s am Richtigen ent-
weder nicht ernst nimmt oder s ie gar verwirft. Bedenkt man dagegen 
den normativen Charakter der P rax is , so müssen die in ihren Z u s a m -
menhängen stehenden Wissenschaf ten auch dem Richtigen unter-
stellt werden. D ies gilt für al le Wissenschaf ten , auch die Naturwis-
senschaf ten, w a s viele Naturwissenschaft ler heute, die se lber an 
vorderster Front s tehen, bezeugen und woraus s ie die Konsequenzen 
z iehen, indem s ie die Verantwortung des Wissenschaf t le rs zum a u s -
drücklichen T h e m a machen. 

Die anthropologischen und die Soz ia lw issenschaf ten sind in noch 
viel stärkerem Maße in die P rax i s eingefügt a ls die Naturwissen-
schaften. An d iese werden die Direkt iven der P rax i s sozusagen von 
außen herangetragen, so sehr die Naturwissenschaf t unlösbar in die 
Prax is eingefügt ist. Die Wissenschaf t se lbst ist in ihrem inneren B e -
stand nicht betroffen; die Ta tsachen der Naturwissenschaf t haben 
a ls solche keinen Bezug zur normativen Problematik. Dagegen 
macht das Normative den Kern der Gegenstände der anthropologi-
schen und der Soz ia lw issenschaf ten und im besonderen der Diszipl i -
nen des Pol i t ischen aus , und zwar auch dann, wenn die W i s s e n -
schaft sich auf bloße Ta tsachen beschränkt und al len S inn und al le 
Normen aus ihrer Forschung ausschal tet . Ge rade wenn eine dem 
Gegenstand angemessene Theor ie ins Werk gesetzt werden sol l , 
muß im Bereich der menschl ichen Wirkl ichkeit und vornehmlich in 
der polit ischen Sphäre das Richtige mit e inbezogen werden . 

Zwar können wir Normen auch a ls tatsächliche Phänomene, wenn 
auch kaum a ls Ta tsachen im strengen S inn , die in s ich quantif izier-
bar wären, in den Bl ick nehmen, so wenn wir Gesel lschaf ten ver-
gangener Epochen untersuchen. Auch in bezug auf Gese l lschaf ten, 
denen der Untersuchende selbst angehört , kann e s von besonderem 
Interesse se in , festzustel len, welche Normen tatsächlich gelten und 
in welcher Brei te, se i tens einer Mehrheit oder Minderheit, bestimmte 
Stel lungnahmen bezogen werden. Doch ist nicht zu übersehen, daß 
zu den Normen, insbesondere auch zu den Normen in der poli t ischen 
Sphäre, der Anspruch auf Richtigkeit gehört . S i e s ind nicht bloße 
Regelmäßigkeiten, die wir schlicht feststel len, sondern Rege ln , die 
auch gelten sol len. E ine angemessene Erkenntn is der Normen muß 
deshalb den Anspruch auf Richtigkeit in die Untersuchung mit e inbe-
ziehen. Geschieht d ies, so erscheinen die Normen a ls gesol l te mög-
liche Entwürfe zur Gestal tung des Dase ins , die viel leicht auch anders 
sein könnten und die in der kri t ischen Erwägung ihrer Richtigkeit 
mit anderen Entwürfen zu konfrontieren s ind. So lange d iese Exp l i ka -
tion des Richt igkei tsanspruchs nicht erfolgt, s ind Normen nicht qua 



524 Normen erkannt. Auch können wir nur im Eingehen auf den Richtig-
kei tsanspruch Normen von anderen Sinngebi lden unterscheiden, 
auch von so lchen, die gar nicht Anspruch auf Richtigkeit erheben 
können, wei l s ie Unsinniges meinen. Dies scheinen mir die Phäno-
mene se lbst zu ver langen, ohne daß wir e twas in s ie hineinlegen. 
Nun steht und fäl l t die polit ische Sphäre mit der Orientierung am 
Richt igen. Das bedeutet, daß sich die eigentl iche Theor ie der poli-
t ischen Phänomene stets mit Richt igem zu befassen hat. Damit geht 
aber die Theor ie in P rax i s über; gewiß nicht in unmittelbare Aktion, 
aber in die Erwägung von Richt igem, das s ich an Richtigkeit über-
haupt orientiert und in der Gestal tung der P rax i s se inen eigentlichen 
S inn findet. Damit sol l nicht nachträglich die Legit imität der Wirkl ich-
kei ts- und insbesondere der Tatsachenwissenschaf ten in Frage ge-
stellt, sondern nur der unaufhebbare Bezug auf die Prax is und die 
Sinnlosigkei t vermeintl ich reiner Theor ie dargetan werden. 

Demnach z ie len al le Wissenschaf ten von Recht, Staat und Politik 
auf die Gesta l tung der P rax i s , und e s scheint, daß s ie keine andere 
Zwecksetzung haben können. Auch sog. reine Theor ie muß auf die-
sen normativen S inn bezogen werden. Das heißt nicht, daß sich nor-
mative Frageste l lungen in die Aufhel lung der Ta tsachenzusammen-
hänge e inzumischen hätten. Aber Forschungsthemen müßten doch 
wohl von daher motiviert se in . E s gibt heute im nationalen und inter-
nat ionalen Bere ich eine ungeheure Fülle von Fragen, die dringend 
der Klärung bedürf ten und für die die Wirk l ichkei tswissenschaften 
zunächst zuständig s ind. Ich nenne nur e ine wirkl ich fundierte Unter-
suchung der Phänomene der Aggressivi tät, deren sich heute wohl zu 
einseit ig und unter Betei l igung e ines breiten Publ ikums die biologi-
sche Verhal tens lehre annimmt. Des wei teren wird sich die Frage der 
»Giftgesetzgebung« im Bere ich der Soz ia lw issenschaf ten über kurz 
oder lang stel len, heute z. B . schon hinsichtl ich der Demoskopie, die 
gew issen Mindestanforderungen zu unterwerfen wäre^s. Globalpro-
gramme mit e inem Arsena l von Rezepten wird kein Vernünft iger for-
dern oder gar vorschlagen wol len, so sehr e ine grundsätzl iche Hal -
tung der bewußten Planung und Vorausschau zu postulieren ist. 
Denn es gibt keine formul ierbaren absoluten Ausgangs - und Z ie l -
punkte. Die kri t ische phi losophische Bes innung führt jedoch zu Fo l -
gerungen, die sich bis ins e inzelne auswi rken . Unser Versuch, über 
die Grundfragen ins reine zu kommen, hat uns zu Überlegungen 
geführt , die ihren prakt ischen und konkreten Charakter dadurch be-

25 Die heutige Demos!<opie scheint nicht immer wissenschaftlichen Ansprüchen zu ge-
nügen; über einen neuen Fall vgl. Karl-Heinz Diekershoff und Gundolf Kliemt, Kri-
tische Bemerkungen zu einer Umfrage der EMNID-Institute, Kölner Ztschr. f. Soz. XX 
(1968), 260 ff. 



zeugen, daß s ie mancl ien vor l ier rschenden Auf fassungen zuwider- 525 
laufen. 

Aus unseren Ausführungen zur Neuorientierung der Phi losophie 
ergibt s ich, daß die normativen Fragen , die das G a n z e der P rax i s 
betreffen, nicht ausschließliche S a c h e der Phi losophie se in können, 
jedenfal ls nicht der Phi losophen. Zwa r ist die Phi losophie für al le 
Zeit die letzte krit ische Instanz und kann a ls so lche nicht in den 
Wissenschaf ten aufgehen. S i e muß aber in engster Verbindung mit 
den Wissenschaf ten bleiben, und d iese müssen ihrersei ts die Ver -
bindung mit der Phi losophie suchen. Die Wissenschaf ten von Recht, 
Staat und Politik hätten so ihre Forschung mit dem kri t ischen B e -
wußtsein ihrer Stel lung und Aufgabe im G a n z e n der P rax i s zu ver-
binden. Die Wissenschaf t und ihr Betr ieb haben zwar ihre immanente 
Gesetz l ichkei t ; doch unterl iegen s ie obersten Direkt iven der P rax i s . 
Sonst könnte nicht einmal e ine Gif tgesetzgebung e r lassen werden. 
Der universale Charak ter oberster Maßstäbe war der Tradi t ion 
immer bewußt und ist erst im Ver laufe der Geschichte, insbesondere 
seit der Neuzeit, dem Bewußtsein entschwunden. Dies ergab sich 
beim Zerfal l des f rüheren Ordnungsdenkens, das zu Unrecht abso -
lute inhaltlich erfül l te Maßstäbe voraussetzte. Mit den vermeintl ich 
absoluten Maßstäben ist auch der Grunds inn der P rax i s entschwun-
den, auf den wir uns heute erst wieder besinnen müssen, ohne dabei 
die geschwundenen, inhaltlich erfül l ten absoluten Maßstäbe restau-
rieren zu wol len. Durch den Zerfal l der vorgegebenen absoluten Ord -
nungen, der den Grunds inn weithin mit for tger issen hat, ist e ine Lage 
entstanden, in der die rein theoret ischen, ta tsachenwissenschaf t -
lichen Diszipl inen in ein ungehemmtes Wachstum schießen können. 
Der Mensch ist gar geneigt, s ich se lbst und die Welt in der verkür-
zenden Perspekt ive d ieses tatsachenwissenschaf t l ichen E rkennens 
zu sehen. Durch die radikal is ierende Ref lexion der Phi losophie wird 
aber d iese Perspekt ive a ls e ine einseit ige und bedingte erkannt. E s 
erweist s ich, daß d iese Perspekt ive in das G a n z e der menschl ichen 
Prax is eingefügt ist und nur von daher ihren S inn erhält, letztlich im 
Grundsinn der P rax i s wurzelt . 
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